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Bekanntmachung der Stadt Arneburg  
über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2013 der Stadt Arneburg  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Lothar Riedinger für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 22/160/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Arneburg Folgendes am 28.06.2022 be-
schlossen:
„Der Stadtrat der Stadt Arneburg beschließt auf seiner heutigen Sitzung 
gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit 
geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2013 der Stadt Arneburg. Der 
Stadtrat erteilt dem Bürgermeister Lothar Riedinger die Entlastung für den 
Zeitraum 01.01.2013 – 31.12.2013.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.07.2022 bis 
12.08.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Arneburg, 28.06.2022

gez. Riedinger
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Arneburg  
über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2014 der Stadt Arneburg  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Lothar Riedinger für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 22/161/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Arneburg Folgendes am 28.06.2022 be-
schlossen:
„Der Stadtrat der Stadt Arneburg beschließt auf seiner heutigen Sitzung 
gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit 
geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2014 der Stadt Arneburg. Der 
Stadtrat erteilt dem Bürgermeister Lothar Riedinger die Entlastung für den 
Zeitraum 01.01.2014 – 31.12.2014.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.07.2022 bis 
12.08.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Arneburg, 28.06.2022

gez. Riedinger
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Arneburg  
über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2015 der Stadt Arneburg  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Lothar Riedinger für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 22/162/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Arneburg Folgendes am 28.06.2022 be-
schlossen:
„Der Stadtrat der Stadt Arneburg beschließt auf seiner heutigen Sitzung 
gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit 
geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2015 der Stadt Arneburg. Der 
Stadtrat erteilt dem Bürgermeister Lothar Riedinger die Entlastung für den 
Zeitraum 01.01.2015 – 31.12.2015.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.07.2022 bis 
12.08.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Arneburg, 28.06.2022

gez. Riedinger
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Arneburg  
über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Arneburg  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Lothar Riedinger für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 22/163/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Arneburg Folgendes am 28.06.2022 be-
schlossen:
„Der Stadtrat der Stadt Arneburg beschließt auf seiner heutigen Sitzung 
gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit 
geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2016 der Stadt Arneburg. Der 
Stadtrat erteilt dem Bürgermeister Lothar Riedinger die Entlastung für den 
Zeitraum 01.01.2016 – 31.12.2016.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.07.2022 bis 
12.08.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Arneburg, 28.06.2022

gez. Riedinger
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Arneburg  
über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2017 der Stadt Arneburg  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Lothar Riedinger für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 22/164/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Arneburg Folgendes am 28.06.2022 be-
schlossen:
„Der Stadtrat der Stadt Arneburg beschließt auf seiner heutigen Sitzung 
gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit 
geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2017 der Stadt Arneburg. Der 
Stadtrat erteilt dem Bürgermeister Lothar Riedinger die Entlastung für den 
Zeitraum 01.01.2017 – 31.12.2017.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.07.2022 bis 
12.08.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Arneburg, 28.06.2022

gez. Riedinger
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Arneburg  
über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Arneburg  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Lothar Riedinger für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 22/165/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Arneburg Folgendes am 28.06.2022 be-
schlossen:
„Der Stadtrat der Stadt Arneburg beschließt auf seiner heutigen Sitzung 
gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit 
geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2018 der Stadt Arneburg. Der 
Stadtrat erteilt dem Bürgermeister Lothar Riedinger die Entlastung für den 
Zeitraum 01.01.2018 – 31.12.2018.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.07.2022 bis 
12.08.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Arneburg, 28.06.2022

gez. Riedinger
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Arneburg  
über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Arneburg  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Lothar Riedinger für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 22/166/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Arneburg Folgendes am 28.06.2022 be-
schlossen:
„Der Stadtrat der Stadt Arneburg beschließt auf seiner heutigen Sitzung 
gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit 
geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2019 der Stadt Arneburg. Der 
Stadtrat erteilt dem Bürgermeister Lothar Riedinger die Entlastung für den 
Zeitraum 01.01.2019 – 31.12.2019.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.07.2022 bis 
12.08.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Arneburg, 28.06.2022

gez. Riedinger
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Arneburg  
über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2020 der Stadt Arneburg  

sowie der Entlastung des Bürgermeisters Lothar Riedinger für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 22/167/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Arneburg Folgendes am 28.06.2022 be-
schlossen:
„Der Stadtrat der Stadt Arneburg beschließt auf seiner heutigen Sitzung 
gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit 
geltenden Fassung, über den Jahresabschluss 2020 der Stadt Arneburg. Der 
Stadtrat erteilt dem Bürgermeister Lothar Riedinger die Entlastung für den 
Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2020.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.07.2022 bis 
12.08.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Arneburg, 28.06.2022

gez. Riedinger
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Goldbeck über den Aufstellungsbeschluss  
zum vorhabenbezogenen B-Plan einschließlich Umweltbericht zur Ausweisung  

eines Sondergebietes „Agri-Photovoltaik“ im Ortsteil Plätz der Gemeinde Goldbeck

Der Gemeinderat Goldbeck hat auf seiner Sitzung am 19.05.2022 den Be-
schluss 40/063/22 mit dem folgenden Inhalt gefasst. Er wird hiermit be-
kanntgemacht:

Beschlusstext:
Der Gemeinderat Goldbeck fasst auf seiner heutigen Sitzung gemäß BauGB 
§§ 1, 1a und 2 den Aufstellungsbeschluss zum o. g. B-Plan einschließlich 
Umweltbericht gem. § 2a BauGB zur Ausweisung eines sonstigen Sonder-
gebietes „Agri-Photovoltaikpark Plätz“ im Ortsteil Plätz der Gemeinde Gold-
beck.
1.  Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke in der Gemarkung Bert-

kow, Flur 6, Flurstücke 58 und 59/1. Das Plangebiet hat eine Gesamt-
größe von ca. 10 ha.

2.  Die Ausweisung erfolgt als sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung „Agri-Photovoltaikpark Plätz“ nordwestlich von.

3.  Die SP Development Europe GmbH als Träger des Vorhabens, plant auf 
dem o. g. Flurstück die Errichtung einer Agri-Photovoltaikanlage mit der 
weiteren landwirtschaftlichen Nutzung der sich unter den Anlagen be-
findenden Flächen.

 Ziel des Vorhabens ist die Vereinbarkeit der landwirtschaftlichen Be-

wirtschaftung und die Erzeugung von Solarstrom. Die Solarmodule wer-
den so aufgestellt, dass die zwischen den Modulen gelegenen Flächen 
weiterhin für den Anbau von Feldfrüchten genutzt werden können.

4.  Der Beschluss ist gemäß BauGB § 2 Absatz 1 ortsüblich bekannt zu 
machen.

5.  Mit der Erarbeitung der Planungsunterlagen wird die Stadt und Land 
Planungsgesellschaft mbH, mit Sitz in Hohenberg-Krusemark, beauf-
tragt. Alle mit dem Vorhaben verbundenen Kosten werden vom Vorha-
benträger (SP Development Europe GmbH) übernommen.

Sachverhalt:
Mit der Überplanung der o. g. Grundstücke sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Realisierung einer Agri-Photovoltaikanlage erreicht 
werden. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 10 ha. 
Ziel ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Um-
setzung des Vorhabens und die damit verbundene Vereinbarkeit von land-
wirtschaftlicher Nutzung und der Erzeugung von Solarstrom. Die geplanten 
Anlagen sollen weiterhin eine landwirtschaftliche Nutzung der benannten 
Grundstücke ermöglichen. 
Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die einzelnen Schutzgüter 
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werden in einem Umweltbericht geprüft und dargestellt. Der Umweltbericht 
bildet einen gesonderten Teil der Begründung.
Die Umsetzung des geplanten Vorhabens ist von besonderem öffentlichen 
Interesse.
In seiner Sitzung am 21.01.2022 hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Goldbeck auf Antrag des Vorhabenträgers den Grundsatzbeschluss (Be-
schluss-NR. 40/001/22) zur Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens 
zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage gefasst. Dieser bildet die 
Grundlage für den Aufstellungsbeschluss des B-Plans mit der Bezeichnung 
„Agri-Photovoltaikpark Plätz“. Die Änderung des Flächennutzungsplanes ob-
liegt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck.

Finanzierung:
Die Kosten des Aufstellungsverfahrens werden vom Vorhabenträger über-
nommen. Ein städtebaulicher Vertrag nach § 11 BauGB ist abzuschließen. 
Eine Kostenübernahme liegt bei.

Christian Hermann Masche 
Bürgermeister

Anlagen:
Geltungsbereich
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Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo) 
Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal
12.07.2022

Mitteilung

der Aktualisierung beschreibender Angaben des Liegenschaftskatasters

Für die 

Gemarkung Flur(en) in

Hindenburg 1 – 8 Gemeinde Hohenberg-Krusemark

Iden 1 – 8 Gemeinde Iden

Klein Schwechten 1 –  5 Gemeinde Rochau

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo) hat das 
Liegenschaftskataster hinsichtlich der Angaben zur tatsächlichen Nutzung, 
der Lagebezeichnung und der Klassifizierung fortgeführt.
Das Gebiet ist in der beigefügten Übersichtskarte gekennzeichnet. Alle Be-
teiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten werden 

hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschreibender Angaben des Lie-
genschaftskatasters informiert.
Das Liegenschaftsbuch wird in der Zeit vom 09.08.2022 bis 09.09.2022 in 
den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal während der Besuchszeiten Mo – Fr 
8.00 – 13.00 Uhr zusätzlich Di 13.00 – 18.00 Uhr zur Einsicht ausgelegt. 
Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Terminver-
einbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.

Im Auftrag

gez. Henrik Beul

Übersichtskarte Hindenburg-Iden
(unmaßstäblich)
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Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck  
über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2013 der Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck sowie der Entlastung des Bürgermeisters Eike Trumpf für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 02/101/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck Folgendes am 11.07.2022 beschlossen:
„Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-
schließt auf seiner heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 
(GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresab-
schluss 2013 der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck. Der Verbands-
gemeinderat erteilt dem Bürgermeister Eike Trumpf die Entlastung für den 
Zeitraum 01.01.2013 – 31.12.2013.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.07.2022 bis 
12.08.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Goldbeck, 11.07.2022

gez. Schernikau
Bürgermeister

Übersichtskarte Klein Schwechten
(unmaßstäblich)
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Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck  
über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2014 der Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck sowie der Entlastung des Bürgermeisters Eike Trumpf für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 02/102/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck Folgendes am 11.07.2022 beschlossen:
„Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-
schließt auf seiner heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 
(GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresab-
schluss 2014 der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck. Der Verbands-
gemeinderat erteilt dem Bürgermeister Eike Trumpf die Entlastung für den 
Zeitraum 01.01.2014 – 31.12.2014.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.07.2022 bis 
12.08.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Goldbeck, 11.07.2022

gez. Schernikau
Bürgermeister

Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck  
über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2015 der Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck sowie der Entlastung des Bürgermeisters Eike Trumpf für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 02/103/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck Folgendes am 11.07.2022 beschlossen:
„Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-
schließt auf seiner heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 
(GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresab-
schluss 2015 der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck. Der Verbands-
gemeinderat erteilt dem Bürgermeister Eike Trumpf die Entlastung für den 
Zeitraum 01.01.2015 – 31.12.2015.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.07.2022 bis 
12.08.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Goldbeck, 11.07.2022

gez. Schernikau
Bürgermeister

Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck  
über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2016 der Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck sowie der Entlastung des Bürgermeisters Eike Trumpf für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 02/104/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck Folgendes am 11.07.2022 beschlossen:
„Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-
schließt auf seiner heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 
(GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresab-
schluss 2016 der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck. Der Verbands-
gemeinderat erteilt dem Bürgermeister Eike Trumpf die Entlastung für den 
Zeitraum 01.01.2016 – 31.12.2016.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.07.2022 bis 
12.08.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Goldbeck, 11.07.2022

gez. Schernikau
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck  
über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2017 der Verbandsgemeinde Arneburg- 

Goldbeck sowie der Entlastung des Bürgermeisters Eike Trumpf  
für den Zeitraum 01.01.2017 – 16.01.2017

Beschlussnummer: 02/111/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck Folgendes am 11.07.2022 beschlossen:
„Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-
schließt auf seiner heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 
(GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresab-
schluss 2017 der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck. Der Verbands-
gemeinderat erteilt dem Bürgermeister Eike Trumpf die Entlastung für den 
Zeitraum 01.01.2017 – 16.01.2017.“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.07.2022 bis 
12.08.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Goldbeck, 11.07.2022

gez. Schernikau
Bürgermeister

Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck  
über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2017 der Verbandsgemeinde Arneburg- 

Goldbeck sowie der Entlastung des Bürgermeisters René Schernikau  
für den Zeitraum 17.01.2017 – 31.12.2017

Beschlussnummer: 02/105/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck Folgendes am 11.07.2022 beschlossen:
„Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-
schließt auf seiner heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 
(GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresab-
schluss 2017 der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck. Der Verbandsge-
meinderat erteilt dem Bürgermeister René Schernikau die Entlastung für den 
Zeitraum 17.01.2017 – 31.12.2017“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.07.2022 bis 
12.08.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Goldbeck, 11.07.2022

gez. Schernikau
Bürgermeister

Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck  
über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2018 der Verbandsgemeinde Arneburg- 

Goldbeck sowie der Entlastung des Bürgermeisters René Schernikau für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 02/106/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck Folgendes am 11.07.2022 beschlossen:
„Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-
schließt auf seiner heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 
(GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresab-
schluss 2018 der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck. Der Verbandsge-
meinderat erteilt dem Bürgermeister René Schernikau die Entlastung für den 
Zeitraum 01.01.2018 – 31.12.2018“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.07.2022 bis 
12.08.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Goldbeck, 11.07.2022

gez. Schernikau
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck  
über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2019 der Verbandsgemeinde Arneburg- 

Goldbeck sowie der Entlastung des Bürgermeisters René Schernikau für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 02/107/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck Folgendes am 11.07.2022 beschlossen:
„Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-
schließt auf seiner heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 
(GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresab-
schluss 2019 der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck. Der Verbandsge-
meinderat erteilt dem Bürgermeister René Schernikau die Entlastung für den 
Zeitraum 01.01.2019 – 31.12.2019“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.07.2022 bis 
12.08.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Goldbeck, 11.07.2022

gez. Schernikau
Bürgermeister

Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck  
über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2020 der Verbandsgemeinde Arneburg- 

Goldbeck sowie der Entlastung des Bürgermeisters René Schernikau für diesen Zeitraum

Beschlussnummer: 02/108/22

Auf der Grundlage des § 120 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden 
Fassung, hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck Folgendes am 11.07.2022 beschlossen:
„Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck be-
schließt auf seiner heutigen Sitzung gemäß § 120 KVG LSA vom 17.06.2014 
(GVBL. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung, über den Jahresab-
schluss 2020 der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck. Der Verbandsge-
meinderat erteilt dem Bürgermeister René Schernikau die Entlastung für den 
Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2020“

Der Jahresabschluss nebst Anlagen liegt in der Zeit vom 28.07.2022 bis 
12.08.2022 im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Fachdienst Finanzen, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den 
Sprechzeiten öffentlich aus.

Goldbeck, 11.07.2022

gez. Schernikau
Bürgermeister

Satzung über die Festlegung von Schulbezirken für die Grundschulen in Trägerschaft  
der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 

(Schulbezirkssatzung)

Auf der Grundlage der §§ 5 und 8 des Kommunalverfassungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) 
vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.03.2021 (GVBl. LSA S. 100), und des § 41 des Schulgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
09.08.2018, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.03.2020 
(GVBl. LSA S. 108), hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck am 11.07.2022 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1)  Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist Träger der Grundschulen 
Arneburg (mit Standort in Arneburg) und Goldbeck-Iden (mit Standorten 
in Goldbeck und Iden).

(2)  Jedem Grundschulstandort wird ein bestimmter Schulbezirk, entspre-
chend dieser Satzung, zugeordnet.

§ 2
Schulbezirk Grundschule Arneburg (Standort Arneburg)

Dem Schulbezirk für den Standort Arneburg werden folgende Gemeinden 
und Ortsteile zugeordnet:
a)  Stadt Arneburg mit ihren Ortsteilen

• Stadt Arneburg, 
• Dalchau und 
• Beelitz,

b)  Gemeinde Hassel mit ihren Ortsteilen
• Chausseehaus, 
• Hassel,
• Sanne und 
• Wischer,

c)  Gemeinde Eichstedt (Altmark) mit ihren Ortsteilen
• Baumgarten, 
• Eichstedt,
• Lindtorf und 
• Rindtorf,
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d)  Gemeinde Hohenberg-Krusemark mit ihren Ortsteilen 
• Altenzaun, 
• Gethlingen (bis 31.07.2023), 
• Groß Ellingen, 
• Hindenburg (bis 31.07.2023),
• Hohenberg-Krusemark (bis 31.07.2025)
• Klein Ellingen, 
• Klein Hindenburg (bis 31.07.2023),
• Osterholz, 
• Rosenhof und 
• Schwarzholz einschließlich Kirchpolkritz.

§ 3
Schulbezirk Grundschule Goldbeck–Iden  

(Hauptstandort Goldbeck)
Dem Schulbezirk für den Standort Goldbeck werden folgende Gemeinden 
und Ortsteile zugeordnet:
a)  Gemeinde Goldbeck mit ihren Ortsteilen 

• Bertkow, 
• Goldbeck,
• Möllendorf, 
• Petersmark und 
• Plätz,

b)  Ortsteil Baben der Gemeinde Eichstedt (Altmark),
c)  Gemeinde Rochau mit ihren Ortsteilen 

• Häsewig, 
• Klein Schwechten, 
• Rochau,
• Schartau und 
• Ziegenhagen.

§ 4
Schulbezirk Grundschule Goldbeck–Iden  

(Teilstandort Iden)
(1)  Dem Schulbezirk für den Standort Iden werden folgende Gemeinden und 

Ortsteile zugeordnet:
a)  Gemeinde Iden mit ihren Ortsteilen 

• Büttnershof, 
• Busch, 
• Germerslage, 
• Iden,
• Kannenberg, 
• Rohrbeck und 
• Sandauerholz,

b)  Hansestadt Werben (Elbe) mit ihren Ortsteilen 
• Behrendorf, 
• Berge, 
• Giesenslage,
• Räbel und
• Hansestadt Werben (Elbe),

c)  die Ortsteile der Gemeinde Hohenberg-Krusemark
• Gethlingen (ab 01.08.2023),
• Hindenburg (ab 01.08.2023),
• Hohenberg-Krusemark (ab 01.08.2025) und
• Klein Hindenburg (ab 01.08.2023),

(2)  Auf Grund Vereinbarung nach den §§ 66 und 70 SchulG LSA zwi-
schen der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg (Altmark) und der 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ist Eltern und sonstigen Sor-
geberechtigten aus den Ortschaften Königsmark und Walsleben der 
Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg (Altmark), einschließlich der 
dazugehörigen Ortsteile gemäß Absatz 2 Buchstaben a) und b), die 
Möglichkeit gegeben, dass ihre Kinder auch die Grundschule im Teil-
standort Iden besuchen. Die Ortschaften Königsmark und Walsleben 
sind den Schulbezirken der Beschulungsorte Osterburg und Iden gleich-
berechtigt zugeordnet.
a)  Ortschaft Königsmark der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg 

(Altmark) mit ihren Ortsteilen
• Königsmark,
• Rengerslage,
• Wasmerslage und
• Wolterslage,

b)  Ortschaft Walsleben der Einheitsgemeinde Hansestadt Osterburg 
(Altmark) mit ihren Ortsteilen
• Uchtenhagen und
• Walsleben.

§ 5
Inkrafttreten / Außerkrafttreten

(1)  Diese Satzung über die Festlegung von Schulbezirken für die Grundschu-
len in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck tritt am 
01.08.2022 in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung über die Festlegung von Schulbezirken 
für die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck vom 19.11.2015 außer Kraft.

Goldbeck, den 21.07.2022

 
 
 
 
 
         
Schernikau
Verbandsgemeindebürgermeister                                          -Siegel-
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INFORMATIONEN AUS DER VERBANDSGEMEINDE

AN ALLE GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER

Hinweise zur Grundsteuer-Erklärung
Hauptfeststellungszeitpunkt: 01.01.2022 

Abgabepflicht: 31.10.2022

Die Erklärung muss digital erstellt werden. Dazu ist ein Elster-Zerti-
fikat erforderlich. Jeder, der Angehörige oder Bekannte mit einem 
solchen Zertifikat hat, kann diese Erklärung für den Steuerpflichti-
gen mit dem bestehenden Zertifikat vornehmen. Es bleibt trotzdem 
die Erklärung des Steuerpflichtigen. Sicherlich unterstützen Steuer-
berater/-büros bei der Beantragung des Zertifikats und der Erklä-
rung.
Beim Aktenzeichen muss zwingend die Prüfzimmer mit eingege-
ben werden, damit es in Elster erkannt wird (z.  B. 108/239/1700/ 
015/000/0).
Für die Erklärung für Wohngrundstücke benötigt man den Haupt-
vordruck (GW1) und die Anlage Grundstück (GW2).
Für die Erklärung zu land- und Forstwirtschaft benötigt man Haupt-
vordruck (GW1) und die Anlage Land- und Forstwirtschaft (GW3).

Den Bodenrichtwert und alle relevanten Daten können sie auf der 
Internet-Seite „grundsteuerdaten.sachsen-anhalt.de“ (Grund-
steuer-Viewer) dem Informationsblatt entnehmen.  
Dazu benötigen Sie die Gemarkung, die Flur und die Flurstücksnum-
mer (Zähler/Nenner) ihrer Liegenschaft.

Die Wohnfläche wird nach Wohnflächenverordnung vom 25.11.2003 
berechnet. 
Voll zu berücksichtigende Räume (100  % der Grundfläche) sind:  
Wohn- und Esszimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küchen, Flure, 
Badezimmer und Toilettenräume (auch Gäste-WC und Duschen), Ne-
benräume wie Vor- und Abstellräume, Besen- und Speisekammer so-
wie andere Schrankräume (Ankleidezimmer, begehbarer Kleider-

schrank etc.), Wintergärten und sonstige nach vier Seiten hin 
geschlossene Räume (z. B. Sauna, Fitnessräume, Schwimmbad).
Zur Wohnung gehören auch außerhalb des eigentlichen Wohnungs-
abschlusses liegende Räume sowie zu Wohnzwecken ausgebaute 
Keller- und Bodenräume. 

Nur teilweise berücksichtigte Räume sind Räume, die einen Mehr-
wert für den Eigentümer oder Mieter darstellen und deshalb nicht 
vollends ignoriert werden können (z. B. Balkone, Terrassen, Dachter-
rassen oder Dachgärten, Loggien, Grundflächen oder Raumteile mit 
einer lichten Höhe von mehr als 1,00 Meter und weniger als 2,00 
Meter. Bei überdachten Terrassen wird die Hälfte der Grundfläche 
der Wohnfläche hinzugerechnet. Ist die Terrasse nicht überdacht, 
wird ein Viertel der Grundfläche zur Wohnfläche hinzugerechnet.

Folgende Räume gehören nicht zum Wohnraum und müssen nicht 
berücksichtigt werden: Kellerräume (sofern sie nicht als Bar, Party-
raum, Fitnessraum, Hobbyraum oder ähnliches genutzt werden), 
Garagen, Heizungsräume, Waschküchen (meist mit Betonfußboden, 
Waschkesseln, Wannen und Eimern ausgestattet).
Abzuziehen sind Flächen oder Gegenstände wie Kamine oder 
Schornsteine mit einer Grundfläche von 0,1 m² oder größer, Türni-
schen und Grundflächen von Raumteilen mit einer lichten Höhe 
von weniger als 1,00 Meter (sofern sie zuvor bei der Flächen-
ermittlung mitberücksichtigt wurden).

Das Land Sachsen-Anhalt bietet in Einzelfällen auch die Möglichkeit 
an, die Grundsteuererklärung ohne Elsterzertifikat zu machen. Dazu 
kann der nachstehende Link genutzt werden.
Grundsteuererklärung für Privateigentum: grundsteuererklae-
rung-fuer-privateigentum.de

Silke Drechsel – Fachdienst Finanzen

Redaktionsschluss zu „Hallo Nachbar“
Die nächste Ausgabe erscheint am 30. August 2022. 

Unterlagen bis 18. August 2022 abgeben.

Gruppen, Organisationen, Ortschaften und Vereine, die ihre Veran-
staltungen ankündigen oder Beiträge veröffentlichen wollen, werden 

gebeten, ihre Unterlagen bis zu diesem Termin abzugeben. 

Informationen, Beiträge und Veröffentlichungen bitte an die  
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck 

gerne auch per E-Mail an:  
amtsblatt@arneburg-goldbeck.de

VERTRIEB

Sie haben Ihr Amtsblatt  
„Hallo Nachbarn“ nicht erhalten?!

Unser Amtsblatt „Hallo 
Nachbarn“ erhalten Sie ein-

mal im Monat. Es wird allen 
Haushalten in der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck zu-
gestellt. 
Der Vertrieb des Amtsblattes 
wurde für alle Mitgliedsge-
meinden der Verbandsgemein-
de an das Dienst-Leistungs-Cen-
trum Osterburg, Am Bültgraben 
10, vergeben. Die Verteilung 
wird von hieraus mit vielen flei-
ßigen Helfern organisiert.  
Kommt der „Hallo Nachbarn“ 
bei Ihnen nicht an, wenden Sie 
sich bitte an: 

DLC Osterburg, Frau Lamberts
Telefon: 03937-2 92 90 80
E-Mail: karina.lamberts@
d-pool.net 

Einzelne Exemplare erhalten 
Sie auch im Verwaltungsamt 
in Goldbeck, An der Zuckerfa-
brik 1 sowie im Verwaltungs-
amt in Arneburg, Breite Str. 15.

Wir wünschen allen Lesern viel 
Vergnügen bei der Lektüre, in 
der Hoffnung, dass unser „Hallo 
Nachbarn“ Sie immer pünktlich 
erreicht!
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»WIRTSCHAFTSPREIS ALTMARK 2022«

Start der Bewerbungsphase 
Im Gutshof Wittenmoor 
wurde der diesjährige regio-

nale Wirtschaftspreis ausgelobt: 
Ab sofort und bis zum 2. Sep-
tember 2022 können altmärki-
sche Unternehmer ihre Bewer-
bungen einreichen!
Die zurückliegenden Jahre zei-
gen eindeutig: Der »Wirt-
schaftspreis Altmark« ist eine 
etablierte und anerkannte regi-
onale Ehrung, die mit wachsen-
dem Interesse von den Unter-
nehmen der Altmark aufge-
nommen wurde. 44 Bewerbun-
gen im Jahr 2021 machten es 
der Jury nicht leicht, die Preis-
träger auszuwählen. Mit hoher 
Wertschätzung wurden die 
Preisträger im Rahmen einer 
festlichen Gala geehrt.
Dieser Intention folgend, fand 
nun die Auslobung zum »Wirt-
schaftspreis Altmark 2022« 
statt: Die Landräte Michael Zi-
che (Altmarkkreis Salzwedel) 
und Landrat Patrick Puhlmann 
(Landkreis Stendal) fanden an-
erkennenden Worte für das En-
gagement und die Schaffens-
kraft der altmärkischen Unter-
nehmen und riefen dazu auf, 
den Wettbewerb auch in diesem 
Jahr zu nutzen, um dem eigenen 
Unternehmen und den Mitar-
beitern die Ehre und Wertschät-
zung entgegenzubringen, die ih-
nen gebührt. Zu den Ausloben-
den vor Ort gehörten auch von 
den altmärkischen Sparkassen 

Andreas Störmer, Mitglied des 
Vorstandes der Sparkasse Alt-
mark West, sowie Paul Roder-
mann, Vorstandsmitglied der 
Kreissparkasse Stendal. Ge-
meinsam bestärkten die Auslo-
benden, dass es auch für 2022 
das hohe Ziel ist, die Vielfalt der 
Unternehmen der Altmark als 
Bewerber um den Wirt-
schaftspreis anzusprechen und 
deren Engagement für die Regi-
on Altmark aufzuzeigen.
Die Auslobungsveranstaltung 
fand in diesem Jahr beim Vor-
jahresgewinner Olaf Stehwien 
im Gutshaus Wittenmoor bei 
Stendal statt. Dieser gewann 
den »Wirtschaftspreis Altmark 
2021« in der Kategorie »Verar-
beitendes Gewerbe«.
Der Wirtschaftspreis Altmark 
wird in diesem Jahr erstmalig 
auch in der Kategorie »Existenz-
gründung« vergeben. Weitere 
Kategorien sind: »Verarbeiten-
des Gewerbe« | »Handwerk« | 
»Dienstleistungen & Touris-
mus« und »Landwirtschaft« Mit 
diesen fünf Kategorien soll das 
strukturell breit gefächerte 
Spektrum der altmärkischen 
Wirtschaft in den Mittelpunkt 
rücken. Das bisherige Nebenein-
ander von Wirtschaftspreis und 
Existenzgründerpreis wird so-
mit im Sinne einer einheitlichen 
Außendarstellung abgelöst.
Mit dem Preis möchten die Aus-
lobenden diejenigen Unterneh-

men der Altmark würdigen, die 
mit ihren Produkten und 
Dienstleistungen, mit wirt-
schaftlicher Kompetenz, Kreati-
vität und Ideenreichtum das 
Bild dieses Wirtschaftsraumes 
prägen und dafür arbeiten, dass 
sich die Altmark auch zukünftig 
als ein wettbewerbsfähiger und 
attraktiver Lebens- und Wirt-
schaftsraum weiterentwickelt.
Alle Unternehmerinnen und 
Unternehmer aus der Altmark, 
ob als Existenzgründer, in der 
gewerblichen Wirtschaft, im 
Handwerk, in der Landwirt-
schaft, im Handel, im Gastge-
werbe oder im Dienstleistungs-
bereich tätig, sind herzlich ein-
geladen, sich an dem Wettbe-
werb um den »Wirtschaftspreis 
Altmark 2022« zu beteiligen 
und ihre Bewerbung bis zum 
2. September 2022 einzureichen.
Die Preisverleihung wird mit ei-
ner feierlichen Gala-Abendver-
anstaltung, zu der alle Unter-
nehmer, die ein Bewerbung ein-
reichen, eingeladen sind, am 
Freitag, den 18. November 2022 
in Winterfeld stattfinden.

Preisgeld & Bewerbung

Die Auszeichnung »Wirt-
schaftspreis Altmark« ist in je-
der Kategorie mit einem Gewin-
nerpaket im Wert von 3.000  € 
dotiert – dieses beinhaltet ein 
Preisgeld in Höhe von 2.500  € 

und ein Kommunikationspaket 
des ART im Wert von 500 €.
Die Bewerbung ist denkbar ein-
fach: Unter www.altmark.de/
wirtschaftspreis/ können die 
Bewerbungsunterlagen im be-
schreibbaren Formular direkt 
am PC ausgefüllt werden. Einzu-
reichen ist die Bewerbung bis 
zum 2.  September 2022 schrift-
lich beim Altmärkischen Regio-
nalmarketing- und Tourismus-
verband, Marktstraße 13, 39590 
Tangermünde oder per E-Mail 
an management@altmark.de.

INFO
Im Bewerbungsprozess  
unterstützen gerne:
Landkreis Stendal:
Amt für Wirtschaftsförderung & 
Projektmanagement
Maria Wendt (Sachgebiets
leiterin Wirtschaftsförderung)
Tel.: 03931 607899  
EMail: wirtschaftsfoederung@
landkreisstendal.de
Daniel Rockstroh (Gründungs
berater IGZ BIC Altmark GmbH)
Tel.: 03931 681410  
EMail: daniel.rockstroh@ 
bicaltmark.de
Koordination & Adresse für 
Bewerbungsunterlagen
Altmärkischer Regionalmarke
ting und Tourismusverband
Stephan Thiele  
Tel.: 039322 726014 
EMail: stephan.thiele@ 
altmark.de

KINDERKRANKENSCHWESTER ODER HEBAMME GESUCHT!

Geförderte Ausbildung
Hebammen sind oftmals die 
ersten Ansprechpartner*in-

nen bei Ängsten und Problemen 
von Schwangeren und frischge-
backenen Eltern. Sie begleiten 
und unterstützen diese wäh-
rend der Schwangerschaft, bei 
der Geburt und auch noch bis zu 
zwölf Wochen danach. In den 
überwiegenden Fällen ist diese 
Form der Hilfe ausreichend.
Dennoch gibt es Familien, die 
 eine weiterführende Begleitung 

brauchen. An dieser Stelle 
knüpft das Angebot der Fami-
lienhebammen oder der Fami-
lien-Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger*innen an.
Diese Fachkräfte können 
Schwangere und Eltern in be-
sonders belastenden Lebenssi-
tuationen bis zur Vollendung 
des 1. bzw. 3. Lebensjahres des 
Kindes unterstützen. Finanziert 
wird diese Leistung durch den 
Landkreis Stendal aus Mitteln 

der Bundesstiftung Frühe Hilfen 
und ist somit für die Familien 
kostenfrei.
Sind Sie Hebamme oder Ge-
sundheits- und Kinderkranken-
pfleger/-in? 
Interessieren Sie sich für die 
Ausbildung zur Familienheb-
amme oder zum/zur Familien- 
Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger/-in? 
Im September 2022 startet die 
nächste Ausbildung in Magde-

burg. Einmal im Monat finden 
3-tägige Fortbildungen für ca. 
1,5 Jahre statt. Der Landkreis 
Stendal übernimmt die Kursge-
bühren und die Reisekosten.

INFO
Kontakt für weitere  
Informa tionen:  
Frau Tina Schulze,  
Koordinatorin für Frühe Hilfen
Telefon: 03931/607111
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ALLGEMEINVERFÜGUNG

Ab sofort: Wasserentnahmeverbot
Am 21. Juni 2022 hat der 
Landrat eine Allgemeinver-

fügung zum Verbot der Wasser-
entnahme aus oberirdischen 
Gewässern und die Einschrän-
kung der Nutzung des Grund-
wassers erlassen. Aufgrund der 
anhaltenden Trockenheit gilt im 
Landkreis Stendal dann ab so-
fort ein Wasser entnahmeverbot 
vorerst bis zum 30. September 
2022 oder bis auf Widerruf.
Es ist somit grundsätzlich nicht 
mehr erlaubt, Wasser aus oberir-
dischen Gewässern mittels tech-
nischer Geräte zu entnehmen. 
Bestehende wasserrechtliche Er-
laubnisse zur Wasserentnahme 

werden mit dieser Verfügung wi-
derrufen. Zusätzlich ist in der 
Zeit von 10 bis 18 Uhr verboten, 
Wasser aus privaten Brunnen 
oder dem öffentlichen Trinkwas-
sernetz zur Bewässerung von öf-
fentlichen und privaten Grünflä-
chen, Sportanlagen und Sport-
plätzen zu entnehmen. Grund 
dafür ist, dass zu dieser Jahres-
zeit ein Großteil des Wassers bei 
der Bewässerung während der 
sonnigen Stunden verdunstet. 
Diese ineffiziente Wasserver-
wendung führt dazu, dass die 
Grund- und Oberflächenwasser 
übermäßig belastet werden, der 
Gewässerbenutzer jedoch keinen 

hohen Nutzen daraus zieht.
Grund für das Verbot bzw. die 
eingeschränkte Nutzung ist die 
ausgeprägte Niedrigwassersitu-
ation in Folge ausbleibender 
Niederschläge in den aufeinan-
derfolgenden Jahren 2018 bis 
2021 von denen sich die Grund- 
und Oberflächenwasserstände 
nicht erholt haben. Eine Verbes-
serung ist auch in 2022 nicht er-
kennbar. Vermutlich werden die 
Wasserstände weiterhin sinken.
Ein Abfluss der wenigen Nieder-
schläge in die Gewässer oder gar 
ins Grundwasser findet nur ge-
ringfügig statt. Die überwach-
ten Grundwasserstände liegen 

auf neuem Allzeittief.
Im Rahmen der Gewässerauf-
sicht führt die untere Wasserbe-
hörde bzw. der zuständige Ge-
wässerunterhaltungsverband 
Kontrollen an den Gewässern 
durch. Unter Verweis auf den 
Hinweis in der Allgemeinverfü-
gung stellen Zuwiderhandlun-
gen gegen diese Allgemeinver-
fügung eine Ordnungswidrig- 
keit dar, die im Einzelfall mit ei-
nem Bußgeld bis zu 50.000 Euro 
geahndet werden können.
Der Landkreis bittet darum, mit 
den vorhandenen Wasser-Res-
sourcen nachhaltig und spar-
sam umzugehen.

GESPRÄCHSANGEBOT

Auf einen Kaffee mit René Schernikau
Sie haben Fragen oder Anre-
gungen rund um die Ver-

bandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck? Dann melden Sie sich bei 
uns und vereinbaren mit uns Ih-
ren persönlichen Termin. Herr 
Schernikau bietet Ihnen wie ge-
wohnt keine festen Sprechstun-
den an, sondern wir suchen mit 
Ihnen zusammen einen Termin, 
der in Ihren Alltag passt, was 
sich in der Vergangenheit als ge-
wünscht herausgestellt hat.
Wer das Gesprächsangebot des 
Verbandsgemeindebürgermeis-
ters im Rahmen einer Videokon-
ferenz oder einem Gespräch vor 
Ort in der Verwaltung in Gold-
beck annehmen möchte, wird 
gebeten, sich vorab an das Sekre-
tariat Telefon 039388/971-0 oder 

per E-Mail an sekretariat@arne-
burg-goldbeck.de, für die Sprech-
stunde anzumelden. Wenn Sie 
sich für eine Videokonferenz ent-
scheiden, wird  Ihnen im An-

schluss daran ein Link zur Teil-
nahme an dem digitalen Ge-
spräch versandt. Sie benötigen 
dafür eine Internetverbindung, 
eine E-Mail-Adresse und ein End-

gerät mit Kamera, Lautsprecher, 
Mikrophon oder ein Smart- 
phone. Sollten die technischen 
Voraussetzungen dafür nicht 
vorhanden sein, ist auch eine te-
lefonische Einwahl möglich. Ihre 
E-Mail-Adresse wird nach Beant-
wortung Ihrer Fragen gelöscht.
Gehörlose, die gerne mit dem 
Verbandsgemeindebürgermeis-
ter sprechen möchten, können 
ihren Gesprächswunsch per 
E-Mail an m.beiersdoerfer@ 
arneburg-goldbeck.de oder per 
Fax an die Nummer 039388/ 
971-69 senden.
Die Sprechstunden sind, um 
 allen Teilnehmenden gerecht 
werden zu können, auf eine Ge-
sprächsdauer pro Person von je-
weils 20 Minuten begrenzt.

Foto: Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
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GOLDBECK

Neuer Anbau des Feuerwehrgerätehauses
Der Spatenstich für den An-
bau des Feuerwehrgeräte-

hauses der Ortsfeuerwehr Gold-
beck erfolgte im Jahr 2020 und 
wurde nun fertiggestellt. „Nach 
langen sowie intensiven Vorbe-
reitungen und Baumaßnahmen 
ist es uns gelungen, an dieser 
Stelle ein modernes und zu-
kunftsfähiges Gebäude sowohl 
für die Kameradinnen und Ka-
meraden als auch für das Feuer-
wehrequipment errichten zu 
können. So werden die Voraus-
setzungen für die weitere un-
eingeschränkte Einsatzbereit-
schaft geschaffen und die 
Sicherheit für die Bürgerinnen 
und Bürger nochmals erhöht“, 
erklärt Arneburg-Goldbecks Ver-
bandsgemeindebürgermeister 

René Schernikau.
Direkt an der bestehenden Feuer-
wache wurde ein neuer Anbau 
mit einem zusätzlichen Stellplatz 
geschaffen. Neben einer Absaug-
anlage umfasst der Neubau auch 
einen modernisierten Sozialbe-
reich. Die Kosten für den Anbau 
belaufen sich auf insgesamt 
557.000 €. Davon kamen 95.000 € 
aus der Landes-Förderung für ab-
wehrenden Brandschutz und der 
Hilfeleistung in Sachsen-Anhalt. 
Weitere 42.000 € kamen von der 
Gemeinde Goldbeck für zusätzli-
che Maßnahmen. 
Mit einem Fest für die Bevölke-
rung stellte die Ortsfeuerwehr 
Goldbeck und der dazugehörige 
Förderverein am 2. Juli 2022 den 
neuen Anbau vor. 

Ortswehrleiter P. Drechsel (r.) bei der feierlichen Übergabe mit  
René Schernikau, Verbandsgemeindebürgermeister

Brandübungen mit den Kleinsten P. Drechsel stellt die neuen Umkleideräume vor



26. Juli 2022 | Ausgabe 7| 16 | HALLO NACHBARN

GROSSBRAND IM ZELLSTOFFWERK

Wir sagen DANKE! 
Am Morgen des 1.  Juli kam 
es aus noch nicht geklärter 

Ursache zu einem Großbrand 
im Zellstoffwerk in Arneburg. 
Innerhalb kürzester Zeit drohte 
der Brand von den Hackschnit-
zel-Hochförderbändern auf die 
darunterliegenden Holzhack-
schnitzellager und anderen Ge-
bäude überzugreifen.
Seit den ersten Minuten waren 
zur Unterstützung der Werks-
feuerwehr alle Feuerwehren der 
Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck abwechselnd zur Be-
kämpfung des Brandes und zur 
Verhinderung des Übergreifens 
auf weitere Gebäude und Anla-
gen im Einsatz. Zusammen mit 
den Fachdiensten Brandschutz 
und Sanität und Versorgung des 
Landkreises Stendal, des Alt-

markkreises Salzwedel und vom 
Jerichower Land sowie den THW 
Ortsverbänden Stendal, Salzwe-
del, Lüchow-Dannenberg, Berlin 
Tempelhof-Schöneberg und 

Magdeburg und der Berufsfeu-
erwehr Magdeburg konnten die 
Löscharbeiten ein weiteres Aus-
breiten verhindern und Anlagen 
in Millionenwerten schützen.

Mit der, nach fünf Tagen des un-
ermüdlichen Einsatzes rund um 
die Uhr, erreichten Kontrolle 
über letzte Brandnester, können 
sich die Wehren und die Einsatz-
leitung ab dem 6. Juli zurückzie-
hen und ihren Einsatz im Zell-
stoffwerk beenden. Wir 
möchten dies zum Anlass neh-
men, allen Kameradinnen und 
Kameraden, allen Helferinnen 
und Helfern unseren herzlichs-
ten Dank für ihr hohes Engage-
ment und ihren selbstlosen Ein-
satz auszusprechen. 
Vielen Dank!  

René Schernikau, 
Verbandsgemeindebürgermeister 

Michael Nix, 
Verbandsgemeindewehrleiter

ARNEBURG

Grundsteinlegung der Sporthalle
Es geht voran. Der Neubau in 
der Staffelder Straße in Arne-

burg wächst. Dort entsteht eine 
moderne Sporthalle. Während 
der feierlichen Grundsteinle-
gung am Mittwoch äußerte der 
Bürgermeister seinen Wunsch-
termin für die Fertigstellung.
Das Sportfeld wird eine Fläche 
von 44 mal 22 Metern haben. Es 
kann durch eine Trennwand ge-
teilt werden und wird für den 
Schulsport und den Trainings-
betrieb genutzt. Noch ist es 
nicht so weit.
Für die neue Sporthalle in Arne-
burg wurde der Grundstein ge-
legt. Im Beisein von Einwohnern 
und Gästen, die sich vom 
Baufortschritt überzeugen.
Dante (9 Jahre) und June (8) 
schauten genau zu, wie Arne-
burgs Bürgermeister Lothar Rie-
dinger (CDU) die Zeitkapsel in 
einen Bereich der Mauer hinein-
legte. Beide sind erfolgreiche 
Sportler, trainieren beim Arne-
burger Leichtathletikverein 
(ALV). Die Mitstreiter des Ver-
eins freuen sich auf die moder-
nen Bedingungen, die der Sport-
stättenneubau mit sich bringt.

Die Kapsel wurde unter anderem 
mit einem gemalten Bild der 
Kindertagesstätte, mit Münzen, 
Medaillen und den Tageszeitun-
gen „gefüttert“, ehe sie einge-
mauert wurde. Der 68-Jährige 
freute sich ebenso wie Verbands-
gemeinde-Bürgermeister René 
Schernikau (parteilos), dass mit 
dem Unternehmen Ost-Bau eine 
Firma aus der Altmark die Ver-
antwortung der Bauausführung 
übernommen hat. Riedinger 
hofft und wünscht sich, dass die 

neue Zweifelder-Sporthalle, die 
auch mit Tribünen ausgestattet 
wird, Mitte des nächsten Jahres 
eingeweiht wird. Den Zeitpunkt 
in 2023 hält auch Architekt Stef-
fen Klug für realistisch, obwohl 
es aktuell „zu Materialengpässen 
kommt“, wie er sagte.
Riedinger erinnerte sich an sei-
nen Amtsantritt und sagte, dass 
bereits 2008 der Bau einer Sport-
halle an der Elbe im Gespräch 
war. Aber erst 13 Jahre später 
wurde das Projekt durch das zu-

gesagte Fördergeld möglich. Die 
kalkulierten Gesamtkosten sol-
len rund 3,6 Millionen Euro be-
tragen, das Land unterstützt das 
Vorhaben mit 1,6 Millionen Eu-
ro. Der Förderkreis der Feuer-
wehr versorgte nach der feierli-
chen Zeremonie die Gäste mit 
Gegrilltem.
Die alte Sporthalle stammt aus 
den 1960er-Jahren und erfüllt 
nicht mehr die Standards einer 
modernen Einrichtung.

Ingo Gutsche, Volksstimme

V. l. n. r.: S. Klug, L. Riedinger, R. Schernikau, C. Schulenburg, Dante, June
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KITA REGENBOGENLAND

Ein Labyrinth im Maisfeld
Als Kinder der Kita Regen-
bogenland den Kletterpark 

in Stendal besuchten, gefiel ih-
nen das dortige Birkenlabyrinth 
ganz besonders. Der Wunsch 
nach einem eigenen Irrgarten 
ließ die Kleinen nicht mehr los. 
Dieses Bedürfnis der Kinder 
kam Herrn Block und der Agrar-
genossenschaft Bertkow e. G. zu 
Ohren. Man überlegte nicht lan-
ge und schlug vor, dieses Laby-
rinth im hiesigen Maisfeld an-
zulegen. 

Der Gedanke war geboren und 
wurde auch nachhaltig umge-
setzt. So wurden die Kinder 
nicht nur am „Bau“ der Wege 
und Irrgänge beteiligt, sondern 
waren auch dabei, als der Mais 
ausgelegt wurde und konnten 
die Entwicklung bei zahlreichen 
Ausflügen zum Mais Feld im 
„Eichstedter Wäldchen“ selber 
beobachten. 
Am 12. Juli wurde dann, in An-
wesenheit der Beteiligten der 

Gemeinde Goldbeck, der Agrar-
genossenschaft Bertkow e.  G. 
und des Kreisbauernverbandes, 
der Irrgarten feierlich mit dem 
Lied der Kita Regenbogenland 
eröffnet. 
Gemeinsam mit dem Verbands-
gemeindebürgermeister René 
Schernikau und Herrn Block 
durchschnitten die Kinder das 
Einlassband und das fröhliche 
Verirren konnte beginnen. 
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VERANTWORTUNG FÜR SICH UND ANDERE ERKENNEN UND ÜBERNEHMEN

Schulhofhelden:innen wurden geehrt
Ein Schwerpunkt der Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit 

an Schulen und in den Horten 
der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck ist die Entwick-
lung von „Sozialer Verantwor-
tung“. Eigenständigkeit und 
Selbstverantwortlichkeit bei den 
Schülern zu fördern, ist nicht nur 
im fachlichen, sondern auch im 
sozialen Bereich von besonderer 
Wichtigkeit. Verantwortung für 
sich und andere zu erkennen 
und zu übernehmen, sich als 
Schüler für die Schülerschaft, die 

Eltern, die Schulgemeinde, aber 
auch für Menschen außerhalb 
der Schule einzusetzen, also „so-
ziales Engagement“ zu zeigen, 
wird von allen Beteiligten unse-
rer Schulen als ein wesentliches 
Element unseres Zusammenle-
bens angesehen. Nur wer früh in 
die Übernahme von selbstver-
ständlicher Verantwortung ein-
geführt wird, wird als Erwachse-
ner ein verlässlicher und aktiver 
Partner in Familie und Beruf 
und damit in der Gesellschaft 
werden.

Diese Selbstverständlichkeit 
wurde nun Sichtbar gemacht. 
Auf Anregung des Verbandsge-
meindebürgermeister René 
Schernikau wurde an den 
Grundschulen und Horten in Ar-
neburg, Goldbeck und Iden ein 
Pokal für unsere Schulhofhel-
den und Heldinnen vergeben. 
„Wir möchten gerne den Kin-
dern zeigen, dass auch großarti-
ge Leistungen, die man nicht 
messen kann, von anderen gese-
hen werden.“ sagte Herr René 
Schernikau. 

GROSSE GRUPPE DER KITA IDEN

Überrauschungsausflug

Am 30. Juni gleich morgens 
um 8 Uhr ist die große Grup-

pe der Kita Iden zum Überra-
schungsausflug gestartet. Alle 
neun Einschulkinder waren ge-

spannt und aufgeregt, wo es 
hingehen sollte. Mit gepacktem 
Rucksack ging es los und nach 
langer Wanderung durch Wald 
und Flur machten wir Halt zum 

Frühstück im Freien. Nach dem 
ausgiebigen Frühstück ging es 
weiter, Ziel war das ZTT Iden, wo 
wir von Frau Gamperle herzlich 
begrüßt wurden.

Ein Mitarbeiter zeigte uns dann 
die vielen Lehrwerkstätten und 
erklärte uns alles ganz genau. 
War sahen Traktoren, Mähdre-
scher, Heuwender u. v. m.
Zum Abschluss durften alle im 
nagelneuen Traktorensimulator 
Platz nehmen und alles genau 
testen. Das war richtig klasse, 
 alle hatten Spaß. Als Danke-
schön überreichten wir Frau 
Gamperle eine von allen Ein-
schulkinder gebastelten Sonne. 
Dann traten wir den Heimweg 
an, es war ein toller Tag. 
Wir möchten uns bei Frau Gam-
perle und dem ZTT Iden noch-
mals herzlich bedanken.

HAVELLÄNDER PUPPENBÜHNE SPIELTE FÜR KITAKINDER

Grimms Märchen in Iden
In alten Zeiten, als das Wün-
schen noch geholfen hat, sah 

nicht immer alles rosig aus! Diese 
Erfahrung bleibt auch kleinen 
Prinzessinnen nicht erspart. Das 
Mädchen ist einfach zu unge-
schickt: Erst fällt ihr die goldene 
Kugel, ein wertvolles Erbstück ih-
rer Mutter, in den tiefen, dunklen 
Brunnen, dann verplappert sie 
sich und verspricht einem Frosch, 
sein Spielgefährte zu werden und 
zu guter Letzt landet dieser auch 
noch an der Wand. Genau diese 

Geschichte vom Froschkönig 
konnten sich die Kinder der Kin-

dertagesstätten in Iden und Wer-
ben gemeinsam anschauen. 

Die Werbener Kinder kamen mit 
dem Bürgermobil und zwei 
Privat autos nach Iden, damit war 
es gemeinsam möglich, sich den 
Froschkönig, vorgeführt von der 
Havelländer Puppenbühne, anzu-
schauen. Weitere gemeinsame 
Projekte des „Storchennest“ und 
dem „Knirpsenland“ sind geplant. 
So fahren im August die Idener 
nach Werben zum gemeinschaft-
lichen Sportfest, welches in der 
Vorbereitung tatkräftig vom 
Kreissportbund unterstützt wird. 
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LANDKREIS ZEICHNETE ELF PREISTRÄGER AUS

Sportförderpreis 2021 verliehen
„Auch wenn wir schon weit 
gekommen sind – Wir ge-

hen immer weiter hoch hin-
aus!“, mit diesen Zeilen leitete 
die Band Tick2Loud die Nach-
holveranstaltung des Sportför-
derpreises 2021 am 24. Juni, im 
Stendaler Stadion „Am Galgen-
berg“ ein. Aufgrund der Coro-
na-Pandemie war es im vergan-
genen Jahr nicht möglich, die 
Preisverleihung in Präsenz 
durchzuführen, weshalb man 
sich für eine Verlegung auf 2022 
entschied. 

Landrat Patrick Puhlmann be-
tonte zu Beginn der Veranstal-
tung, dass er stolz darauf ist, im 
Landkreis Stendal solch Ehren-
amt, Zusammenhalt und Aktivi-
tät besonders im Sportver-
einswesen verzeichnen zu 
können. Gemeinsam mit der Prä-
sidentin des Kreissportbundes 
Stendal-Altmark e.  V.  Carola 
Schulz, Sportausschussvorsitzen-
de Edith Braun und Björn Nie-
meyer, als Vertreter der Kreis-
sparkasse Stendal, zeichnete er 
im Anschluss elf Preisträger aus.

Den Sportförderpreis des Land-
kreises Stendal 2020 erhielten:
• Lara Joelle Holzheuer –  

SV Grieben 47
• Lukas Rosenbaum –  

Stendaler LV ’92
• Mannschaft U15 weiblich – 

SG Einheit Stendal
• Luise Mai – Klädener SV
• Neele Skibbe –  

HV Wassersportverein
• Bernd Manecke –  

KFV Fußball Altmark Ost
• Peter Frauendienst –  

BRS SV Stendal

• Claudia Swienteck-Bohn –  
Arneburger LV

• Lutz Bornemann –  
Rossauer SV

• Gordon Huhn – SV Germania 
Tangerhütte

• SV Grieben 47

Mit dem Sportförderehrenpreis 
wurden ausgezeichnet:
• Peter Stolz – ESV Lok Stendal
• Prof. Dr. Ulrich Nellessen

SOMMERTRADITION

Zeltlager der Jugendwehren
Um den Mitgliedern der Ju-
gendfeuerwehren der Ver-

bandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck und Seehausen auch in 
diesem Jahr wieder eine ange-
messene Sommerveranstaltung 
zu bieten, fand kurz vor den 
Sommerferien das alljährliche 
Jugendfeuerwehrzeltlager statt.
Diese, von den Kindern und Ju-
gendlichen sehr geschätzte Ver-
anstaltung besitzt mittlerweile 
den Charakter einer Tradition 
und stellt in jedem Jahr einen 
Höhepunkt der Jugendarbeit in 
den Feuerwehren dar.
Am 8. Juli trafen sich über 130 
Kinder, Jugendliche und Betreu-
er:innen auf dem Campingplatz 
der Hansestadt Werben. Nach 
einem gemeinsamen Grillen 
ging es für die Mitglieder der 
Wehren aus Goldbeck, Behren-
dorf, Schwarzholz, Werben, Iden, 
Hindenburg, Rochau und der 
Verbandsgemeinde Seehausen 
auf eine Nachtwanderung. Auf 
ihrem gemeinsamen Weg wur-
den Stationen mit z.  B. einem 

Feuerwehr-Quiz oder „Knoten, 
Stiche und Bunde“ gemeinsam 
und erfolgreich gelöst. 

Nachdem der Samstagvormit-
tag zur freien Verfügung stand, 
hatten alle Teilnehmer:innen, 

bei herrlichstem Wetter und 
dem Neptunfest im angrenzen-
den Freibad ihren Spaß im küh-
len Nass. 
Das Zeltlager, bei dem Spiel, 
Spaß und das kameradschaftli-
che Miteinander im Mittelpunkt 
standen, wurde am Freitag-
abend von dem Verbandsge-
meindebürgermeister René 
Schernikau eröffnet und er 
übergab für jeden der Teilneh-
mer:innen einen eigenen Ju-
gendfeuerwehr-Trinkbecher. 
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SUPERMÄRKTE

Rücknahme ausgedienter Elektrogeräte
Verbraucherinnen und Ver-
braucher können seit 1. Juli 

2022 ihre ausgedienten Elektro-
geräte auch bei vielen Lebens-
mitteleinzelhändlern kostenlos 
abgeben. Ziel ist es, die Sammel-
quote zu verbessern und mehr 
Geräte und ihre wertvollen Res-
sourcen zu recyceln. Für kleine 
Elektro-Altgeräte, wie Handys 
oder Taschenlampen, gilt dies 
unabhängig vom Neukauf eines 
Produkts, für größere Altgeräte 
beim Kauf eines entsprechenden 
neuen Artikels. Die Bundesregie-
rung will die Zahl an alltagsna-
hen Rücknahmestellen erhöhen 
und es so Verbraucherinnen und 
Verbrauchern leichter machen, 
ihre Altgeräte abzugeben.
Bundesumweltministerin Steffi 
Lemke: „Verbraucherinnen und 
Verbraucher sollen ausgediente 
Elektrogeräte so einfach wie 
möglich zurückgeben können, 
denn so können wertvolle Res-
sourcen recycelt werden. Noch 
immer lagern Millionen alter 
Handys, Taschenlampen oder 
Elektrorasierer vergessen in 
Schubladen oder Schränken 
deutscher Haushalte. Oft sind 
sie nicht mehr reparierbar und 
gehören in eine fachgerechte 

Entsorgung. Nur wenn Altgeräte 
ordentlich gesammelt werden, 
können Schadstoffe verlässlich 
gesichert und wertvolle Roh-
stoffe zurückgewonnen werden. 
Daher brauchen wir leicht er-
reichbare Sammelstellen. Super-
märkte und Discounter bieten 
dafür die besten Voraussetzun-
gen. So können Verbraucherin-
nen und Verbraucher ihre 
Elektro altgeräte einfach beim 
Wocheneinkauf abgeben.“
Rund 86 Prozent der gesammel-
ten Elektro-Altgeräte wurden im 
Jahr 2019 recycelt. Allerdings 
wurden im selben Jahr nur rund 
44 Prozent der in Verkehr ge-
brachten Elektro-Altgeräte auch 
wirklich gesammelt. Grund da-
für sind unter anderem die als zu 
kompliziert oder unverständlich 
empfundenen Rückgabemög-
lichkeiten. So belegen auch die 
aktuellen Zahlen der repräsenta-
tiven Umfrage des Plan E-Trend-
barometers (im Auftrag der Stif-
tung ear), dass sich die Bevölke-
rung mehr Entsorgungsmöglich-
keiten in der näheren Umgebung 
wünscht. Um die Menge zu stei-
gern, erweitert die Bundesregie-
rung mit der Novelle des Elektro- 
und Elektronikgerätegesetzes, 

die bereits für Händler von Elekt-
rogeräten bestehenden Rück-
nahmepflichten, auf Discounter, 
Supermärkte und weitere Le-
bensmitteleinzelhändler.
Voraussetzung ist, dass deren 
Gesamtverkaufsfläche mindes-
tens 800 Quadratmeter beträgt 
und sie selbst mehrmals im Jahr 
oder dauerhaft Elektrogeräte 
anbieten. Hierfür reicht auch be-
reits der regelmäßige Verkauf 
von Lampen aus (zum Beispiel 
LED). Künftig sollen bis zu drei 
Elektro-Altgeräte mit einer Kan-
tenlänge von bis zu 25 Zentime-
ter auch dort abgeben werden 
können. Diese Regel gilt unab-
hängig vom Neukauf eines Arti-
kels und auch für Produkte, die 
vorher nicht in diesem Laden 
oder derselben Kette gekauft 
wurden. Alles, was größer als 25 
cm ist, kann nur dann im Le-
bensmitteleinzelhandel abgege-
ben werden, wenn dort ein ver-
gleichbares Produkt gekauft 
wird, zum Beispiel im Rahmen 
einer Aktion. Der Vorstand der 
Stiftung ear, Alexander Gold-
berg, meint dazu: „Der Bevölke-
rung steht damit ab sofort eine 
Vielzahl an neuen Rückgabe-
möglichkeiten zur Verfügung. 

Essenziell ist dabei allerdings, 
dass der Handel der Bevölke-
rung diese Möglichkeiten auch 
nahebringt, damit die E- Schrott-
Rückgabe wirklich einfacher 
wird.“ Wichtig ist auch, dass alle 
Sammelstellen einheitlich ge-
kennzeichnet sind und auf diese 
Weise schnell von den Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern er-
kannt werden können. Hierfür 
stellt die Stiftung ear ein ein-
heitliches Logo zur Verfügung.
Die Änderung des Elektro- und 
Elektronikgerätegesetzes war 
bereits am 1. Januar 2022 in 
Kraft getreten. Die Übergangs-
frist von sechs Monaten läuft 
nun ab. Über die verbesserte 
Sammlung hinaus will die Bun-
desregierung sicherstellen, dass 
die getrennt gesammelten Alt-
geräte hochwertig recycelt und 
Schadstoffe vermehrt aus dem 
Stoffkreislauf ausgeschleust 
werden. Hierzu hat das Bundes-
kabinett 2021 die Behandlungs-
verordnung beschlossen, sie ist 
ebenfalls Anfang 2022 in Kraft 
getreten. Erstmals werden darin 
auch Photovoltaik-Module er-
fasst und Regeln für deren 
Recyc ling aufgestellt.
Quelle: Bundesumweltministerium

(WIEDER)EINSTIEG INS BERUFSLEBEN

Spielplatzberatung
Es ist eine ungewöhnliche 
Aktion auf den Spielplätzen 

im Landkreis Stendal. Das Sten-
daler Jobcenter ist mit seinen 
Netzwerkpartnern auf den Spiel-
plätzen unterwegs, um Mütter 
und Väter unter anderem zum 
Thema „(Wieder)Einstieg ins Be-
rufsleben“ zu beraten.
Zwischen Schaukeln, Rutschen 
und Klettergerüsten bieten sie 
Beratungen rund um das The-
ma (Wieder)Einstieg in den Be-
ruf an. Vor allem Frauen nach 

einer Familienzeit hätten es 
schwer, in das Berufsleben zu-
rückzufinden. Daher habe man 
sich dazu entschlossen, neue 
Wege in der Beratung zu gehen.
Zum ersten Mal hat am 29. Juni 
2022 von 15:00 bis 17:00 Uhr 
eine Spielplatzberatung am 
Schwanenteich in Stendal 
stattgefunden.
Initiiert wurde das ganze vom 
Jobcenter Stendal. „Wir wollen 
ein Beratungsangebot in einem 
anderen Umfeld für unsere 

Kundinnen und Kunden aus-
probieren. Wir wollen ihnen 
gern dort begegnen, wo sie sich 
wohl fühlen.“ verrät Cordula 
Albrecht. Sie ist Beauftragte für 
Chancengleichheit am Arbeits-
markt (kurz BCA) des Jobcen-
ters Stendal. Mit ihr werden 
auch weitere Kolleginnen des 
Jobcenters und der Arbeits-
agentur sowie des JFZ Mitte vor 
Ort sein, um Sie zu verschiede-
nen Themen wie beispielswei-
se Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf, Ausbildung in Teil-
zeit, Kinderbetreuung, finanzi-
elle Unterstützung junger Fa-
milien oder Alleinerziehender 
zu beraten, ihre Anliegen auf-
zunehmen und ihnen eine 
wichtige Brücke zu Leistungen 
des Jobcenters Stendals zu sein.
Es war keine vorherige Termin-
vereinbarung notwendig. Die 
Spielplatzaktion findet nur bei 
gutem Wetter statt.
Weitere Termine sind in Pla-
nung.
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MINISTERIUM FÜR INNERES UND SPORT

Eigene vier Wände gut schützen
Sommerzeit ist Urlaubszeit. Bei 

den Vorbereitungen ihrer 
Reisen und Ausflüge sollten 

die Sachsen-Anhalterinnen und 
Sachsen-Anhalter nicht nur ihre 
Koffer packen, sondern auch an 
Vorsichtsmaßnahmen denken, 
um ihre Wohnungen und Wohn-
häuser vor Einbrechern zu 
schützen.
Innenministerin Dr. Tamara 
Zieschang: „Schützen Sie Ihre 
 eigenen vier Wände, wenn Sie 
verreisen. Niemand soll nach 
seinem verdienten Urlaub eine 
böse Überraschung erleben. Ein-
brecher haben in der Regel kei-
nen Urlaub. Machen Sie Ihnen 
mit Sicherheitsmaßnahmen das 
Leben schwer.“
Im vergangenen Jahr wurden 
laut Polizeilicher Kriminalstatis-
tik rund 1.700 Wohnungsein-
brüche in Sachsen-Anhalt regis-
triert. Das sind 423 weniger als 
noch 2020. Mehr als die Hälfte 
der Einbrüche (893 Fälle) blieb 
im Versuchsstadium stecken. 
Obwohl damit im vergangenen 
Jahr ein historischer Tiefstwert 
bei den Einbrüchen verzeichnet 
wurde, ist das kein Grund zur 
Entwarnung. Viele Menschen 
verreisten während der Corona- 
Pandemie nicht oder weniger 
und waren wegen Homeoffice- 
Regelungen häufiger zuhause.
„Schon einfache Vorkehrungen 
können helfen, dass Ihr Zuhause 
sicherer wird“, so Innenministe-
rin Dr. Tamara Zieschang weiter. 
„Das Haus oder die Wohnung 
sollten auch während Ihrer Ab-
wesenheit einen bewohnten 
Eindruck hinterlassen. Es emp-
fiehlt sich auch, dass ein Nach-
bar, den Sie gut kennen, regel-
mäßig nach dem Rechten 
schaut. Bitten Sie ihn auch, im-

mer mal Ihren Briefkasten zu 
leeren – und verstecken Sie kei-
ne Zweitschlüssel im Garten-
häuschen oder unter einem Blu-
mentopf.“
Auch im Urlaub selbst ist Vor-
sicht gefragt: Wer auf offen ein-
sehbaren Kanälen in sozialen 
Netzwerken fleißig Urlaubs-
fotos teilt, kann damit Einbre-
cher anlocken, die nun sicher 
sein können, dass Sie nicht zu-
hause sind.
Generell gilt: Auch außerhalb 
der Urlaubszeit ist es wichtig, 
das eigene Zuhause zu sichern. 
In Sachsen-Anhalt sind im ver-
gangenen Jahr 52,5 Prozent der 
Wohnungseinbrüche nicht über 
den Versuch hinausgekommen. 
Das ist ein deutlich höherer An-
teil als in den beiden Vorjahren, 
als der Anteil bei 45,2 Prozent 
lag. Das zeigt: Technische Siche-
rungsmaßnahmen spielen eine 
wichtige Rolle.
Die Landespolizei berät Sie in 
diesen Fragen gern. Neben der 
persönlichen Beratung bei den 
kriminalpolizeilichen Bera-
tungsstellen kommen die poli-
zeilichen Sicherheitsberaterin-
nen und -berater auch bei Ihnen 
zu Hause vorbei. Dies ist für Sie 
mit keinerlei Kosten verbunden!
Zudem ist auch das Landesprä-
ventionsmobil landesweit auf 
zentralen Plätzen, an Einkaufs-
zentren und bei größeren Ver-
anstaltungen vor Ort, um unter 
anderem über guten und siche-
ren Einbruchschutz zu beraten.

INFO
Weitere Informationen rund um 
das Thema finden Interessierte 
online unter www.keinbruch.de.
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SITZUNGSKALENDER 

Ratssitzungen
 02.08.2022 | 19:00 Uhr
Ausschuss für Wirtschafts-
förderung  und Tourismus 
der Hansestadt Werben 
(Elbe)
Ort: Rathaus Hansestadt 
Werben (Elbe), Marktplatz 1 
in 39615 Hansestadt Werben 
(Elbe)

 23.08.2022 | 18:00 Uhr
Betriebsausschuss der Stadt 
Arneburg
Ort: Sitzungssaal Rathaus 
Arneburg, ehemalige  
Sparkasse, Breite Straße 16  
in 39596 Arneburg

 23.08.2022 | 18:30 Uhr
Hauptausschuss der Stadt 
Arneburg
Sitzungssaal Rathaus Arne-
burg, ehemalige Sparkasse, 

Breite Straße 16  
in 39596 Arneburg
 30.08.2022 | 19:00 Uhr
Stadtrat Arneburg
Sitzungssaal Rathaus Arne-
burg, ehemalige Sparkasse, 
Breite Straße 16 in 39596 
Arneburg

 31.08.2022 | 19:00 Uhr
Gemeinderat Rochau
Ort war zum Redaktions-
schluss noch nicht bekannt

Bitte informieren Sie sich vor 
jeder Sitzung zu möglichen 
Änderungen über die örtli-
chen Aushänge in Ihrer 
Stadt/Gemeinde oder auf der 
Website der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck. 
(www.arneburg-goldbeck.de)

WICHTIGE INFORMATIONEN

Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners
2023 soll wieder die Be-
kämpfung des Eichenpro-

zessionsspinners in unserer Re-
gion, koordiniert durch den 
Landkreis Stendal, stattfinden. 
Vorgesehen ist dies für den Zeit-
raum Ende April bis Ende Mai, je 
nach Witterung, Temperatur 
und Blattaustrieb an den Eichen.  
Darüber hinaus geht derzeit die 
Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck noch bis September 
wieder mit eigenen Kräften ge-
gen die Ausbreitung des Spin-
ners vor.
In diesem Jahr wurden die ge-
meldeten befallenen Bäume, je 

nach Möglichkeit, durch Über-
fliegen, per Lkw oder durch eige-
ne Kräfte bekämpft. Die Erfolgs-
kontrolle dafür findet in der 
letzten Juli- und den ersten bei-
den Augustwochen statt.
Im August 2022 werden wir 
 Flächen und Bäume für die Be-
kämpfung im Jahr 2023 an den 
Landkreis Stendal melden. Da-
für haben wir ein Meldeformu-
lar „EPS 2023“ hier abgedruckt. 
Das Formular finden Sie auch 
auf der Internetseite der Ver-
bandsgemeinde.
Daher bitten wir Sie darum, Ihre 
Feststellungen zu befallenen 

Bäumen bis zum 15.08.2022 an 
den Bereich „Bürgerdienste“, 
Herrn Rottstädt (Tel. 039388-
97125) oder Herrn Deutsch (Tel. 
039321-51846) bzw. per E-Mail 
an kontakt@arneburg-goldbeck. 
de zu melden. Wir werden diese 
Meldungen auswerten und 
dann für zukünftige Planungen 
aufnehmen.

Wichtiger Hinweis:

Wir raten zur Vorsicht beim Um-
gang mit befallenen Eichenbäu-
men. Sollten Sie dennoch eigen-
ständige Maßnahmen gegen 

den Eichenprozessionsspinner 
vornehmen wollen, so sind aus-
reichende Schutzmaßnahmen, 
von der Schutzbekleidung bis 
zur richtigen Windrichtung, 
zwingend erforderlich. Auch al-
te Nester sollten mit größter 
Vorsicht entfernt werden, da die 
im Nest verbliebenen Brenn-
haare ihre Wirksamkeit für 
mehrere Jahre behalten können. 
Flächen unter den betroffenen 
Bäumen können ebenfalls kon-
taminiert sein. 

Karsten Rottstädt
Fachdienst „Bürgerdienste“
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GEBURTSTAGE IM AUGUST

Arneburg
05.08. Brigitte Schulze 85
15.08. Edeltraud Falke 90
20.08. Erika Zeidler 90
27.08. Gerda Schmidt 85
30.08. Renate Hanff 85

Eichstedt (Altmark)
19.08. Eckhard Woddow 85

Eichstedt (Altmark)  
OT Lindtorf
08.08. Elisabeth Speckhardt 70

Goldbeck
04.08. Edith Riedel 90
10.08. Kurt Wohlfahrt 70
17.08. Ilse Riemann 85
22.08. Friedrich Nehls 70

Hassel
21.08. Christine Stephan 70

Hassel OT Wischer
03.08. Rainer Sahm 75

Hohenberg-Krusemark
29.08. Elke Fischer 75

Hohenberg-Krusemark  
OT Groß Ellingen
02.08. Gisela Wepner 85
10.08. Brigitte Mahnitz 70
17.08. Ursel Klingbeil 80

Iden
13.08. Burghardt Wawrzyniak 70

Iden OT Rohrbeck
18.08. Christine Unger 70

Rochau OT Klein Schwechten
05.08. Edith Büchner 95
07.08. Otto Muthke 85

Hansestadt Werben (Elbe)
06.08. Gisela Hilscher 75

Hansestadt Werben (Elbe) 
OT Behrendorf
06.08. Emil Scheid 85

GESUNDHEIT, WOHLERGEHEN UND VIEL GLÜCK! 

Allen Jubilaren die besten Wünsche zu ihrem Ehrentag!

PFARRBEREICH KÖNIGSMARK

Wir freuen uns, dass wieder 
Gottesdienste ohne Einschrän-
kungen stattfinden dürfen. 
Trotzdem empfehlen wir Ihnen 
zu unser aller Sicherheit, beim 
Betreten und Verlassen unserer 
Kirche weiterhin einen Mund- 
und Nasenschutz zu tragen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und Ihre Rücksichtnahme.

Die Gemeindekirchenräte

GOTTESDIENSTE & ANDACHTEN:
 SA | 06.08.
18:00 Uhr | Düsedau 
(Friedensgebet)
 SO | 07.08. (8. So. n. Trinitatis)
09:00 Uhr | Hindenburg
10:30 Uhr | Walsleben
 SA | 13.08.
18:00 Uhr Düsedau 
(Friedensgebet)
 SA | 20.08.
18:00 Uhr Düsedau 
(Friedensgebet)

 SA | 27.08.
18:00 Uhr Düsedau 
(Friedensgebet)

GEMEINDEVERANSTALTUNGEN
Pfadfinderarbeit/ Christenlehre/ 
Flötenkreis: Nach Absprache
Konfirmandenarbeit des  
Pfarrbereiches Königsmark:  
Nach Absprache
Die Jugendlichen aus dem  
Pfarrbereich Königsmark,  
die am Pfingstsonntag 2024  

konfirmiert werden möchten, 
melden sich bitte bis spätestens 
zum 31. August schriftlich bzw. 
mündlich im Pfarramt Königs-
mark, Chr.-v.-Königsmarck- 
Str. 42, 39606 Hansestadt  
Osterburg zum Konfirmanden-
unterricht an. Ein Elternabend 
findet am 31. August, 18:30 Uhr 
im Pfarrhaus Königsmark statt.

Gemeindenachmittage: 
Nach Absprache

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Fo
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Sonnenblumenfeld zwischen Arneburg und Wischer
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AUS DEN GEMEINDEN

SV BLAU-GELB ‘21 GOLDBECK

100 Jahre Vereinsgründung gefeiert
Am 9.  Juli hatte der Sport-
verein eingeladen um sein 

100-jähriges Vereinsjubiläum 
zu feiern.
Und die Resonanz war riesig. 
Zur Festveranstaltung fanden 
sich mehr als 120 Vereinsmit-
glieder und geladene Gäste im 
ehemaligen Speiseraum der Zu-
ckerhalle ein. Unter den gelade-
nen Gästen waren neben der 
Präsidentin des Kreissportbun-
des Karola Schulz, auch eine 
Reihe von Vertretern der Mit-
gliedsverbände der Sparten die 
im Verein organisiert sind.
Nach einer kurzen Begrüßung 
durch den Vereinsvorsitzenden 
Jörg Spanier hat in einer knapp 
30-minütigen Festrede hat der 
Verbandsgemeindebürger-
meister René Schernickau die 
wechselvolle Geschichte des 
Vereins den Anwesenden 
kurzweilig noch einmal nah ge-
bracht.
Anschließend hatten die von 
Samuel Steger betreuten Turn-
kinder ihren ersten offiziellen 
Auftritt und zeigen der Festge-
meinde einige gut einstudierte 
Übungen.
Grußworte von Karola Schulz, 
Michael Müller Präsident des 
KFV Altmark Ost und Norbert 
Krey Spielausschussvorsitzen-
der des Handballverbandes 
schlossen sich an.
Die Festveranstaltung wurde 
auch genutzt um verdienstvolle 
Sportlerinnen und Sportler mit 
Ehrennadeln und Medaillen zu 
würdigen.
Im Einzelnen erhielten die Eh-
rennadel des Landessportbun-
des in Bronze Karola Fankner, 

Dr. Petra Kreutzer und Ralf 
Doogs. Die Ehrennadel in Silber 
wurde dem Sportfreund Bernd 

Voß überreicht und in Gold an 
Klaus- Erich Ruppelt.
Für seine besonderen Verdiens-

te im Handballsport wurde 
Andreas Rödiger mit der Ehren-
nadel des Handballverbandes 
Sachsen- Anhalt in Silber ge-
ehrt.
Der Landesverband Kegeln/
Bohling überreichte den Sport-
freunden Renee Herms, Lars 
Francke, Uwe Wittig und Jörg 
Spanier die Ehrennadel in Bron-
ze. Die Ehrennadel in Gold wur-
de in Abwesenheit Margit Bier-
mann verliehen.
Der Fußballverband würdige 
das außerordentliche Engage-
ment der Sportfreunde Patrick 
Fankner, Benjamin Prigge und 
Manuel Sanftleben mit der Eh-
rennadel des Fußballverbandes 
Sachsen-Anhalt in Bronze. Der 
Vereinsvorsitzende Jörg Spani-
er erhielt die Ehrenplakette des 
Fußballverbandes.
Nach einem kurzen gemütli-
chen Beisammensein mit ei-
nem Imbiss und Getränken 
wechselten die Festgäste die 
Räumlichkeiten und zogen um 
in die  große Zuckerhalle, wo die 
Band Tick2LOUD zum Tanz auf-
gespielt hat.
Gut 150 Besucher ließen den 
Abend bei Tanz, Geselligkeit 
und guten Gesprächen ausklin-
gen.
Der Verein bedankt sich bei al-
len, die zum Gelingen beigetra-
gen haben, so dem Zuckerver-
ein, der Gemeinde Goldbeck 
und der FFW Goldbeck.
Ein ganz besonderer Dank geht 
an die Vorstandsmitglieder Ka-
rola und Janine Fankner, ohne 
deren unermüdliches Wirken 
der Tag so hätte nicht stattfin-
den können.

V. l. n. r.: J. Spanier, Vereinspräsident SV Blau-Gelb 21 Goldbeck e. V., C. Schulz, 
Präsidentin des Kreissportbund Stendal-Altmark e. V., R. Schernikau, Ver-
bandsgemeindebürgermeister Arneburg-Goldbeck

Laudator René Schernikau, Verbandsgemeindebürgermeister
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GELDSPENDE

Wir möchten Danke sagen

Die Kinder aus dem Regen-
bogenland und auch das 

Team, möchten auf diesem We-
ge „Danke“ sagen. Die Mitglie-
der vom Heimatchor „Mittlere 
Uchte“, unter der Chorleitung 
von Odett Gojewski und Gero 
Wiest, haben uns mit einer 

großzügigen Geldspende be-
dacht. Das Geld findet gute Ver-
wendung, denn wir haben noch 
viele Ideen für unsere Spiel-
platzgestaltung. 

Kindertageseinrichtung  
„Regenbogenland“ Goldbeck

SCHULFÖRDERVEREIN DER GRUNDSCHULE GOLDBECK

Neues für die Schulbibliothek
Der Schulförderverein der 
Grundschule Goldbeck über-

gab am 13. Juni auf der Gesamt-
konferenz der Schule Neues für 
die Bibliothek. Es ist uns wichtig, 
dass die Kinder eine entspannte 
und liebevolle Umgebung zum 
Lesen haben. Mit spannenden 
neuen Büchern, die eine Spende 
einiger Eltern waren, vielen Dank 
dafür. Und mit neuen Sitzsäcken 
und Bücherleisten vom Schulför-
derverein,wird die Bibliothek zu 
einem gemütlichen Ort.

Jetzt haben die Schüler einen 
entspannten Ort zum Lesen und 
können tief in die Geschichten 
eintauchen.
Wir vom Schulförderverein wün-
schen uns noch mehr Mitglieder 
und Unterstützer, damit wir zu-
sammen noch viel erreichen 
können für unsere Kinder in der 
Grundschule Goldbeck. Sie fin-
den uns verlinkt über die Home-
page der Grundschule Goldbeck.

Schulförderverein der  
Grundschule Goldbeck

WANDERTAG

Unterwegs in Stendal & Magdeburg

Die Klasse 2b der Grund-
schule Goldbeck startete 

zum Schuljahresende nochmal 
durch. Gleich zwei Ausflüge in-
nerhalb kurzer Zeit ließen den 
Schulalltag vergessen. Begonnen 
wurde mit einem Projekttag für 
Leseeifrige. Mit dem Zug ging es 
von Goldbeck nach Stendal. 
Nach einem kurzen Fußmarsch 
erreichten die Kinder die Stadt-
bibliothek Stendal. Einige der 
Kinder kannten sich bereits aus, 
für viele war es jedoch der erste 
Besuch einer Bibliothek. Nach ei-
nem Rundgang erklärte die Bib-
liothekarin den interessierten 
Kindern, wo sie die Bücher in 
den Regalen, nach entsprechen-
den Themen und Altersklassen 
geordnet, finden. Anschließend 
folgte eine Lesung aus dem Buch 
„Ein Löwe in der Bibliothek“, 
während der alle Kinder ganz ge-
spannt lauschten. Zum Ab-
schluss durften die Kinder selbst 
die Regale durchstöbern und in 

alle Bücher hineinsehen. Bei 
manchen Kindern wurde das In-
teresse geweckt, so dass sie sich 
auch gleich ein paar Bücher aus-
liehen. Bevor es zurück zur Schu-
le ging, gab es für alle noch eine 
Kugel Eis und einen Spaziergang 
um den Stendaler Stadtsee. 
Schon eine Woche später saßen 
die Jungen und Mädchen der 2b 
wieder im Zug. Dieses Mal war 
der Magdeburger Zoo das Ziel. 
Nach der Zugfahrt und einem 
langen, gemütlichem Frühstück 
im Gras waren neben den Erd-
männchen, Elefanten und Giraf-
fen vor allem die Schimpansen 
interessant. Trotz des heißen 
Wetters, der vielen Tiere sowie 
des ausgiebigen Erforschens der 
zahlreichen Rutschen des Spiel-
platzes, kehrten die Kinder noch 
voller Energie wieder nach Gold-
beck zurück. Sie freuen sich 
schon jetzt auf den kommenden 
Wandertag.

Klasse 2b, Grundschule Goldbeck



26. Juli 2022 | Ausgabe 7| 28 | HALLO NACHBARN

HORT „ELBPIRATEN“ ARNEBURG

Der Polizeihauptmeister zu Besuch
Am 14. Mai besuchte uns 
der  RBB, Polizeihauptmeis-

ter Mirko Behrend, im Hort „Elb-
piraten“ Arneburg. Er klärte uns 
über die Aufgaben als Regional-
bereichsbeamter (RBB) auf. Die 
Kinder konnten ihm viele Fra-
gen stellen und er nahm ihnen 
sogar einen Fingerabdruck ab. 
Natürlich kam er mit dem Poli-
zeiauto zu uns. Herr Behrend 

zeigte uns seine Ausrüstung, 
z.  B. eine Schutzweste – diese 
war ganz schön schwer. Zum 
Schluss durften sich alle Kinder 
auch mal in das Polizeiauto set-
zen und es von Innen betrach-
ten. 
Für den interessanten Nachmit-
tag bedanken wir uns bei Herrn 
Behrend. 

Hortkinder Arneburg

GELUNGENES FEST

Kinderfestival in Havelberg

Wir möchten uns bei allen 
Organisationen für das 

schöne gelungene Fest recht 
herzlich bedanken. Unsere Kin-
der hatten sehr viel Spaß bei:
• Kisten stapeln mit der 

Bundeswehr
• Quad fahren
• Torwand schießen (Bruno 

Wetzel 1. Platz Pokal)
• Tattoos, Gipsfiguren bemalen
• ALS, Sparkasse – Glücksrad, 

NABU und verschiedene 
Stände

• Feuerwehr, Polizei, Verkehrs-
wacht

• Bühne mit verschienden 
Darbietungen unter anderem 
mit KTSC „Treuer Husar“ 
Heeren e. V., Elbehof mit 
„Sherlock Holz“ und Kin-
dershow „Tom Tom“ uvm.

Bei all diesen Ständen konnten 
viele tolle Preise abgeräumt 
werden. Die Jugendwerkstatt 
Hindenburg versorgte alle mit 
leckeren Kuchen, Melone und 
Getränken.

Hort „Elbpiraten“ Arneburg
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GRUNDSCHULE IDEN

16. Tag der offenen Tür

Am 8. Juli fand in der Grund-
schule Iden der 16. Tag der 

offenen Tür statt. Mit einem ge-
meinsamen Programm des Hor-
tes und der Grundschule begann 
um 14 Uhr das Fest. Die Schule 
war festlich geschmückt, in zwei 
Klassenräumen waren Schüler-
arbeiten ausgestellt.
Der Förderverein der Grund-
schule sorgte am Grill für lecke-
re Bratwürste und die 3.  Klasse 
organisierte Kuchen und Kaffee.
Der Regionalbereichsbeamte 
der Polizei  Mirko Behrend und 
der Revierförster Gunnar Schul-
ze konnten interessante Dinge 
aus ihren Bereichen vorstellen 
und zahlreiche Fragen der Gäste 
beantworten.
Astrid Reichhardt von der 
Drachentöpferei in Berge töpfer-
te mit den  Besuchern und 
Andrea Schaaf schminkte die 
Kinder mit hübschen Motiven.

Am Stand von Edeka ging es ge-
meinsam mit Frau Apel darum, 
Lebensmittel zu schmecken.
Mit der Kreisverkehrswacht aus 
Stendal konnten Holzbrettchen 
graviert werden.
Die Mädchen und Jungen hat-
ten die Möglichkeit, Dinge auf 
einem Flohmarkt anzubieten.
In einem der Klassenräume 
wartete eine weitere Attraktion. 
Adrian Endres aus Arendsee be-
geisterte in drei Vorstellungen 
mit seiner Seifenblasenshow. 
Faszinierend, wie  es ihm ge-
lang, die großen und kleinen 
Gäste in den Bann der Seifenbla-
senwelt zu ziehen und sie mit 
ins Programm einbezog.
Vielen Dank für die tolle Unter-
stützung, die zum Gelingen un-
seres 16. Tages der offenen Tür 
beigetragen hat. 

Grundschule Iden

GRUNDSCHULE IDEN  IM ATHLETIKO-FUNPARK

Schulfahrt nach Stendal
Am vorletzten Schultag ging 
es für die Mädchen und Jun-

gen der Grundschule Iden auf ei-
ne gemeinsame Abschlussfahrt 
in den Athletiko-FunPark. Von 
Goldbeck aus ging es mit dem 
Zug nach Stendal und nach ei-

nem kurzen Fußmarsch erreich-
ten wir unser Ziel.
Eine große Halle voller Tram-
poline, Kletterlabyrinthe und 
Spielgeräte boten viele Möglich-
keiten für die Kinder, sich ausge-
lassen zu bewegen und viele 
Dinge auszuprobieren.
Etwas mehr als drei Stunden 
vergingen so viel zu schnell. 
Eine toller „Indoorspaß“  mit 
sehr vielfältigen Bewegungs-
möglichkeiten.

Grundschule Iden

FAHRRADPRÜFUNG FÜR VIERTKLÄSSLER

Tag der Verkehrserziehung
Am 28.  Juni fand in der 
Grundschule Iden wieder 

der „Tag der Verkehrserziehung“ 
statt. Gemeinsam mit der Kreis-
verkehrswacht Stendal und dem 
Regionalbereichsbeamten der 
Polizei Marco Treu konnten die 
Kinder u.  a. einen Fahrradpar-
cours durchfahren, ihre Reakti-
on beim Bremsen testen und ein 
Verkehrsquiz lösen. 

Die Kinder der 4. Klasse absol-
vierten erfolgreich ihre prakti-
sche Fahrradprüfung im Idener 
Straßenverkehr. Die theoreti-
sche Prüfung hatten sie bereits 
im Vorfeld abgelegt.
Vielen Dank an die Kreisver-
kehrswacht und Herrn Treu für 
die tolle Unterstützung. 

Grundschule Iden
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GRUNDSCHULE IDEN – KLASSE 1 UND 2

Zu Besuch auf einem Bauernhof
Für uns geht ein besonderes 
Schuljahr zu Ende. Deshalb 

hatten sich unsere Eltern zum 
Abschluss etwas Tolles überlegt. 
Nach einem stärkenden Früh-
stück ging es los. Bei herrlichs-
tem Sonnenschein führte unse-
re Wanderung entlang 
verschiedener Felder. Hier gab 
es viel zu entdecken – Raps, der 
bestimmt bald geerntet wird, 
Mais, mal gut oder weniger kräf-
tig gewachsen, Tierspuren Rehe, 
die über unseren Weg sprangen 
– um nur einiges zu nennen.
Wir erfuhren auch, warum auf 
den Ackerflächen so viele Grä-
ben zu sehen sind und dass wir 
gerade auf einer alten Bahnstre-
cke unterwegs waren. Dort wur-
den früher die Zuckerrüben 
transportiert.
Nach unserer etwa zweistündi-
gen Wanderung erreichten wir 
unser Ziel – den Hof des Bio-

landwirtes Jörg Dihlmann. Er 
zeigte uns seine Kühe und 
Schweine. Von ihm erfuhren wir 
viel Interessantes rund um die-
se Tiere. Besonders toll fanden 
wir, dass wir die Tiere streicheln 
und mit Futter versorgen durf-
ten. Das passte natürlich alles zu 
unserem Schulprojekt.
Bevor es wieder zur Schule zu-
rück ging, durften wir uns auf 
dem Hof noch etwas erholen, 
gemeinsam spielen und mit ei-
ner Bratwurst vom Grill stärken.
Dieser Wandertag, im wahrsten 
Sinne des Wortes, hat uns sehr 
gefallen. Wir möchten uns bei 
allen Eltern, die uns begleitet 
und versorgt haben sowie vor 
allem bei Herrn Dihlmann, der 
sich soviel Zeit für uns genom-
men hat, recht herzlich bedan-
ken.

Die Schüler*innen der 1./2.Klasse  
Grundschule Iden

KLEIN SCHWECHTEN, KITA WICHTELHAUSEN

Abschlusswoche der Einschüler

Für die zukünftigen Schul-
kinder der Kita „Wichtelhau-

sen“ in Klein Schwechten geht 
die Kindergartenzeit nun zu En-
de. In der Abschlusswoche er-
wartete die fünf Vorschüler ein 
vielfältiges Programm.
Das Highlight war die Fahrrad-
tour zum Spielplatz Möllendorf 
mit Picknickpause. Außerdem 
ging es nach Stendal ins Winkel-
mannmuseum, einschließlich 
Irrgarten. Beim Besuch der 
Bowlingbahn in Ziegenhagen 
fieberten alle mit, welches Pferd 
am Ende die Nase vorn hatte.
Der Höhepunkt der Abschluss-
woche war der Ausflug ins „Pha-
eno“ nach Wolfsburg mit der ge-

samten Riesengruppe und 
Eltern. Dort durften allerlei 
Knöpfe gedrückt, Hebel gezo-
gen, experimentiert, beobachtet 
und gestaunt werden.
Die ereignisreiche Woche gipfel-
te im Sommerfest der Kita. An-
schließend durften die Vorschü-
ler zum ersten Mal zur 
Geisterstunde in der Einrichtung 
übernachten. Nach einem aus-
giebigen Frühstück am nächsten 
Morgen mit den Eltern wurden 
alle Anwesenden ins wohlver-
diente Wochenende entlassen.
Ein großes Dankeschön an alle 
Beteiligten und Helfer*innen!

Kindertagesstätte  
Klein Schwechten
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KITA „STORCHENNEST“ WERBEN 

Fledermäuse & Fernsehteam vor Ort

Große Aufregung herrschte 
am 29. Juni in der Kita Stor-

chennest, es wurde seltener Be-
such erwartet, zu Besuch kam 
Herr Kulik aus Werben und das 
Fernsehteam vom NDR.
Herr Kulik aus Werben hatte für 
die Kinder seine Fledermäuse 
im Gepäck. Ganz viel interessan-
tes und Wissenswertes lernten 

wir über die außergewöhnli-
chen Tiere.
Ganz mutige Kinder ließen sich 
die nachtaktiven Tiere auf ihr 
Shirt setzen und oder streichel-
ten sie ganz vorsichtig.

Kindertageseinrichtung  
„Storchennest“  

Hansestadt Werben (Elbe)

AUFKLÄRUNGSAKTION DER POLIZEI

„Ich gehe nicht mit Fremden mit“

„Ich gehe nicht mit Fremden 
mit“ war das Thema der Re-

gionalbereichsbeamten der Ver-
bandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck. Anschaulich mit 
Bildern und im Spiel, wurde mit 
den Kindern dieses wichtige 
Thema besprochen.
Zum Abschluss wurde natürlich 

das coole blaue Auto besichtigt.
Ein nächstes Highlight stand 
auch schon im Kalender der Kin-
der, ein Theaterbesuch bei der 
Schnecke Meme in der Kita Iden.

Kindertageseinrichtung  
„Storchennest“  

Hansestadt Werben (Elbe)

 28.08.22 | 10 Uhr | Yachthafen 
Shanty-Chor-Treffen 

04.09.22 | 10 Uhr | Treffpunkt Rathaus
Elbelauf 

17.09.22 | 15 Uhr | Stadthalle Arneburg
Polizeiorchester 

01.10.22 | 9 Uhr | Stadthalle Arneburg
Mobile Mosterei 

15.10.22 | 19 Uhr | Stadthalle Arneburg
Servus Peter Alexander Musical

VERANSTALTUNGEN DER STADT ARNEBURG

SERVUS PETER

Eine Hommage  
an Peter Alexander

Dem Alltag entfliehen und 
auf andere Gedanken kom-

men? Dann auf in den Biergar-
ten des „Weissen Rössl“ am 
Wolfgangsee. Mit Comedy, gute 
Laune und viel Musik am lau-
fenden Band.
Dieses einzigartige und beliebte 
Musical „SERVUS PETER“ wel-
ches im Oktober 2017 in der 
Sparte „bestes Musical 2017“ 
ausgezeichnet wurde, macht es 
möglich. Bei mittlerweile ca. 280 
Vorstellungen waren über 
170.000 Besucher begeistert 
und die Tournee geht weiter 
durch Deutschland, Österreich, 
Luxembourg.
Die unterschiedlichsten Charak-
tere, bringen dabei den Tag am 
Wolfgangsee gehörig durchein-
ander. Mit Herz, brillanten Stim-
men und einem kräftigen 
Schuss Humor, lassen sie u.  a. 
die musikalischen Erfolge von 
Peter Alexander (Ich zähle täg-
lich meine Sorgen, Die kleine 
Kneipe), Caterina Valente (Ganz 
Paris träumt von der Liebe), Bill 
Ramsey (Souvenirs, Souvenirs), 
Trude Herr (Ich will keine Scho-
kolade), Heinz Erhardt mit sei-
nen unvergessenen Sketchen 
und vielen anderen mehr er-
klingen. Die Idee für dieses „hei-
le Welt“ Musical hatte der Enter-
tainer Peter Grimberg.
Als österreichischer Landsmann 

und Gewinner des Goldenen 
Mikrofons, erweckt Peter Grim-
berg eindrucksvoll und char-
mant die gute alte Zeit der Un-
terhaltungskunst, die er mit 
seinen Kollegen live präsentiert, 
wieder zum Leben.

Lassen Sie sich entführen in die 
„heile Welt“ der 50er- und 
60er-Jahre und vergessen Sie für 
drei Stunden die Sorgen des All-
tags. 

INFO
„Die musikalische Kult- 
Komödie für die ganze Familie“
39596 Arneburg – Stadthalle 
Samstag, 15.10.2022 | 19 Uhr
Dauer ca. 2 Stunden
Karten an allen örtlich  
bekannten Vorverkaufsstellen! 
(Tourismusbüro Arneburg,  
Telefon: 039321/51817)

Weitere Tickets und Informa
tionen unter: www.paulis.de
Karten gibt es ab 38, €!

Mehr Infos und Fotos finden Sie 
unter: http://presse.paulis.de/ 
servuspeterhommagean 
peteralexander.html

Video:
https://www.youtube.com/
watch?v=WjfUfEfw8y4 
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ROCHAUER KULTURNÄCHTE

Konzert der Band „Rocktail“ am 13. August
Im Rahmen der Rochauer 
Kulturnächte präsentiert der 

Kulturverein zu Rochau e. V. am 
13.  August um 20  Uhr auf dem 
Rochauer Sportplatz OpenAir 
die Band „Rocktail“ mit ihrem 
Frontman Jörn Birkenstock. Es 
ist ihr erster Auftritt dieser Band 
in der Altmark. Der altmarkver-
liebte Frontmann erfüllt sich 
 damit einen lang gehegten 
Wunsch. Seit vielen Jahren ver-
bringt er seinen Urlaub hier in 
unserer schönen Heimat. Nun 
konnte er auch seine Bandmit-
glieder begeistern, einmal in die 
Altmark zu kommen und ein 
Konzert zu geben.
Jörn Birkenstock ist in der Alt-
mark kein ganz Unbekannter. 
Als Hobby-Schriftsteller hat er 
sich bereits mit seinen Büchern 
„Eine merkwürdige Liebesge-
schichte“ und „Sagenhafte Alt-
mark“ einen Namen gemacht 
und eine kleine Fangemeinde 
hinter sich versammelt.
Wer ist „Rocktail“? Ihre Musik 

umfasst vor allem Soul und 
Funk, gewürzt mit rockigen Un-
tertönen. Der Groove steht im 
Mittelpunkt. Gegründet bereits 
in den 80ern in Kassel, setzt die 
Band überwiegend auf Eigen-
kompositionen mit deutschen 
Texten. Im Finale des Deutschen 
Rock & Pop Preises 2019 in Sie-
gen wurden „Rocktail“ in der Ka-
tegorie „Beste Soul- und Funk-

band“ sowie Sänger Jörn 
Birkenstock in der Kategorie 
„Bester R‘n’B-/Soulsänger“ mit 
dem Prädikat „Silber“ geehrt. Im 
Herbst soll das neue Album der 
Band erscheinen. Einen kleinen 
Vorgeschmack darauf bekom-
men die Konzertgäste von 
„Rocktail“ bereits in diesem 
Sommer.
Karten sind für 15,00 € an fol-

genden Vorverkaufsstellen er-
hältlich:
• Friseursalon Nancy Hundt, 

Rochau
• Physiotherapie Schmidt, 

Rochau
• Landgasthaus „Libelle“, 

Häsewig
• „Bauernschänke“, Stendal 

(Langer Weg)
• Modegeschäft „OhLaLa“, 

Osterburg
Sowie unter:
Telefon: 0162/2383627 bzw.  
E-Mail kulturveriein@rochau.de.
Im Vorverkaufspreis enthalten 
ist ein Glas Sekt als Willkom-
mensgetränk.
Im Anschluss an das Konzert, ab 
ca. 22.30 Uhr, können die Gäste 
dann zu Diskomusik den Abend 
ausklingen lassen. Der Kultur-
verein zu Rochau e. V. lädt zum 
„SummerFeeling-Pur OpenAir“ 
mit „Dj Ronny“ ein.
Karten für die Disko gibt es an 
der Abendkasse zum Preis von 
10 €.
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VOM 21. AUGUST BIS 22. OKTOBER 2022

27. Musikfest Altmark
„…und Sehnsucht liegt im jeden Ton“ 

Ein ganz besonderes Konzert 
des 27. Musikfestes Altmark 

wird es am Freitagabend, den 
2.  September ab 19 Uhr im 
Innen hof des Kreismuseums 
Osterburg geben. 
Tommi Riedel, ein Urgestein 
der Magdeburger Liederszene, 
wird gemeinsam mit seinen 
Freunden Helge Scholz und Hol-
ger Szukalski die Instrumente 
auspacken. Freuen Sie sich auf 
die Violine von Helge Scholz so-
wie die Gitarre, den Bass und die 
Cajón von Holger Szukalski. Und 

natürlich darf Tommi Riedel mit 
seiner Gitarre nicht fehlen. 

Mit ihrem Pro-
gramm „…und 
Sehnsucht liegt 
in jedem Ton“ 
möchte das Lie-
dertrio die Zu-
schauer mit ih-
ren eigenen 
Liedern und 
neuen Texten 
begeistern. Die 
Lieder von 
Tommi Riedel 

berichten vom Leben, von der 
Liebe und wie wir miteinander 

umgehen. In der Vergangenheit 
hat sich Tommi Riedel durch 
 seine zahlreichen CDs für Kin-
der mit Liedern und Hörspielen 
einen Namen gemacht. Aber 
auch mit Konzerten für die Er-
wachsenenwelt ist er auf den 
Bühnen und Theaterbrettern 
unterwegs.
Karten für das Konzert können 
zum Preis von 7 Euro im Kreis-
museum Osterburg (Breite Stra-
ße 46, 39606 Hansestadt Oster-
burg) oder telefonisch unter 
03937-83 730 erworben werden. 
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„Swinging Busch – Huub Dutch Duo spielt Max und Moritz“ 

Am Samstagabend, den 
8.  Oktober erobern ab 19 

Uhr in der Mensa der Landes-
anstalt für Landwirtschaft und 
Gartenbau in Iden der charis-
matische Musik-Entertainer 
Huub Dutch und der Blues-Büh-
nen-Stoiker Chris Oettinger mit 
ihrem Programm „Swinging 
Busch – Huub Dutch Duo spielt 
Max und Moritz“ das 27. Musik-
fest Altmark. 
Das mit dem Kleinkunstpreis 
Baden-Württemberg 2021 aus-
gezeichnete Künstlerduo zeigt 
Ihnen Wilhem Buschs „Max und 
Moritz“, wie Sie es noch nie zu-
vor gehört haben. Genial ver-
tont und mitreißend vorgetra-
gen. Jeder Streich ist ein Erlebnis: 
überraschende Wendungen, 
einprägsame Melodien, effekt-
volle Stimm-Arrangements, fes-
selnde Trompetensoli und Groo-
ve! Groove! Groove!
Huub Dutch und Chris Oettin-
ger „schleifen“ ihr Publikum 
durch viele musikalische Genres 
mit einem phantastischen Ge-
spür für die erzählerischen Wen-
dungen und den einmaligen 

Sprachwitz der Bubengeschich-
ten von Witwe Bolte über Lehrer 
Lämpel bis hin zu Meister Mül-
lers gefräßigem Federvieh. Sei-
en Sie dabei, wenn sich der ge-
bürtige Holländer, allein durch 
sein Mienenspiel in panisch ga-
ckernde Hühner, freche Lausbu-
ben und eine unendlich traurige 
Witwe Bolte verwandelt. Be-
stimmt werden auch Sie von 

Anfang an von dem begnadeten 
Entertainer mitgerissen und 
stimmen sogleich in den Refrain 
„Ja, das war ein schlimmes Ding, 
wie es Max und Moritz ging“ 
ein. 
Denn Huub Dutch Duo – das 
steht für großartiges Entertain-
ment mit „Wäscheleinophon“, 
Gesang, Trompete und Klavier: 
Moderationen mit lässigem 

Witz, mitreißende Show-Einla-
gen, swingende Klassiker und 
charmante Songs aus eigener 
Feder, mal fetzig, mal roman-
tisch, mit humorvollen, intelli-
genten Texten.
Der Eintritt beträgt 7 Euro. Kar-
ten werden an der Abendkasse 
vor Ort verkauft. Zur besseren 
Planung wird für das Konzert 
um Voranmeldung unter der Te-
lefonnummer 03931-60 80 10 
gebeten.

INFO
Besuchen Sie gern auch eine 
 andere Veranstaltung des 
27. Musikfestes Altmark.  
Es findet vom 21. August bis 
22. Oktober 2022 statt. 

Nähere Informationen finden Sie 
unter www.musikfestaltmark.de. 

Finanziell wird das Musikfest
Altmark vom Landkreis Stendal 
und dem Altmarkkreis Salzwedel 
getragen. Ideell und finanziell  
wird es zudem vom Land 
SachsenAnhalt, der Kreisspar
kasse Stendal und der Sparkasse 
Altmark West unterstützt.
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KULTUR- UND HEIMATVEREIN ARNEBURG UND ALTENZAUNER FORUM

Unter einem Dach
Der Kultur- und Heimatver-
ein Arneburg hat in seiner 

Vorstandssitzung vom 29.  Juni 
einstimmig beschlossen, das 
Alten zauner Forum für Zeitge-
schichte, Literatur und Musik in 
den Verein ab dem 1. Juli 2022 zu 
integrieren. Das Forum, welches 
2020 als Privatinitiative gegrün-
det wurde und seither regelmä-
ßig Veranstaltungen zur Zeitge-
schichte, Literatur und Musik an-
geboten hat und anbieten wird, 
ist nunmehr unter dem Dach des 
Kultur- und Heimatvereines an-
gesiedelt. Damit wird es möglich 
sein, für künftige Vorhaben För-
derungen von Veranstaltungen 
über den Kultur- und Heimatver-
ein zu beantragen, denn allein 
von Eintrittsgeldern wären die 
vielfältigen Aktivitäten und Pro-
jekte des Altenzauner Forums 
nicht finanzierbar. 
Bisher wurde eine Reihe von 
Veranstaltungen ohne Förder-
gelder über Adelheid Johanna 
Press und wiederholt mit Hilfe 

von Wolfram Tschiche, der sich 
um deren Förderung bemüht 
hatte, organisiert. Einige politi-
sche Veranstaltungen, wie die 
Gründungsveranstaltung am 
3.  Oktober 2020 zum Thema 
„Die Deutsche Einheit im Rück-
blick auf die Auseinanderset-
zungen um die deutsche Wie-
dervereinigung unter den ost-
mitteleuropäischen – und DDR- 
Dissidenten“, wurden durch die 
Beauftragte des Landes Sach-
sen-Anhalt zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur, gefördert. 
Auch literarische Tagungen, wie 
die im Jahr 2021 zu Friedrich 
Dürrenmatt oder die im Jahr 
2022 zum 100.  Geburtstag zu 
Franz Fühmann, konnten in Ko-
operation mit der Landeszentrale 
für politische Bildung/Sachsen- 
Anhalt bzw. mit der Künst-
lerstadt Kalbe e. V. kostenlos an-
geboten werden. Die Teilneh-
mer hatten nur einen Obolus für 
Verpflegung und Getränke zu 
entrichteten. 

Die sich zunehmender Beliebt-
heit erfreuende Reihe der Guts-
hauskonzerte, die zum Teil in 
Zusammenarbeit mit der Uni-
versität der Künste/Berlin er-
folgt, ermöglichte es jungen 
Spitzenmusikern, sich den Gäs-
ten des Altenzauner Forums 
vorzustellen. Auch sind Chanso-
niers wie Herrmann Dossmann 
aus Hamburg in Altenzaun auf-
getreten. 
Voraussichtlich wird am 3.  Sep-
tember in Altenzaun ein Projekt-
tag im Rahmen einer fortlaufen-
den Veranstaltungsreihe, die sich 
mit osteuropäischer Literatur, 
Kunst, Philosophie und Politik be-
fassen soll, u.  a. in Kooperation 
mit der Künstlerstadt Kalbe e. V. 
stattfinden, zu dem Wolfram 
Tschiche drei osteuropäische 
Frauen eingeladen hat: Natalka 
Sniadanko (Schriftstellerin, Über-
setzerin; Lviv), Marjana Sadovska 
(Sängerin, Musikerin, Schauspie-
lerin; Köln) und Dr. Radka Dene-
markova (Schriftstellerin, Über-

setzerin, Dramaturgin; Prag). 
Weiterhin ist mit der Schriftstel-
lerin Regina Scheer am 5.  No-
vember, eine Lesung mit Diskus-
sion in Vorbereitung. Sie wird aus 
ihren bekannten Romanen 
„Machandel“ und „Gott wohnt 
im Wedding“, oder auch neueren 
Texten lesen, die allesamt zeitge-
schichtliche Bezüge aufweisen. 
Presseinformationen werden zu 
den jeweiligen Veranstaltungen 
erscheinen und alle Förderer er-
wähnen, die zum Gelingen bei-
tragen. 
Unter dem Dach des Kultur- und 
Heimatvereins Arneburg ver-
folgt das Altenzauner Forum die 
Absicht, das Interesse für Zeige-
schichte und Politik zu fördern, 
zur Bereicherung des geistigen, 
kulturellen und musikalischen 
Lebens in der Region beizutra-
gen und die Altmark auch für 
bildungspolitische Diskurse at-
traktiver zu gestalten. 

Adelheid Johanna Press 4.7.22 
Wolfram Tschiche 

GEMEINDE HOHENBERG-KRUSEMARK

Dorfolympiade am 20. August
Die Gemeinde Hohenberg- 
Krusemark lädt ein zur ersten 

Dorfolympiade am 20. August. In 
unterschiedlichen dörflichen Dis-
ziplinen treten unter anderem 
Mannschaften aus den Ortschaf-
ten Krusemark, Hindenburg, Bert-
kow, Plätz und Ellingen gegenein-

ander an, um den Wanderpokal 
sowie Ruhm und Ehre nach Hau-
se zu tragen. Alle sind recht herz-
lich eingeladen, das Spektakel auf 
dem Reiterplatz in Hohen-
berg-Krusemark zu verfolgen. 
Gäste dürfen sich gern ab 12:30 
Uhr vor Ort einfinden. Der Wett-

kampf beginnt um 13 Uhr und 
wird ca. 18 Uhr mit der Sieger-
ehrung seinen vorläufigen Ab-
schluss finden. Für Verpflegung 
in Form von Getränken, Kaffee 
und Kuchen sowie Leckerem 
vom Grill sorgen die Vereine aus 
Hohenberg-Krusemark. Ihren 

feierlichen Abschluss findet die 
Dorfolympiade in der Reiterhalle 
in Hohenberg-Krusemark ab 20 
Uhr. Den musikalischen Höhe-
punkt wird die Stendaler Band 
Tick2Loud darstellen, begleitet 
von DJ-Musik. 

Gemeinde Hohenberg-Krusemark

Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg (Eigenbetrieb) – SB Wohnungswesen 

Es sind folgende Wohnungen im 
Verwaltungsbereich zu vergeben:

GEMEINDE ROCHAU

Eichenweg 1
• 3-R.-Whg.; ca. 59 m²; EG, (auf 

Anfrage)
Eichenweg 3
• 3-R.-Whg.; ca. 59 m², EG, (auf 

Anfrage)

Die Wohnungen in Rochau 
 haben durch den Nahwärme-
anschluss günstige Heizkosten.

Es ist jeweils eine Mietkaution 
in Höhe von zwei Grundmo-
natsmieten zu hinterlegen. Die 
Wohnungen werden vor Bezug 
renoviert.

INFO
Sprechzeiten Wohnungswesen: 
Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr 
 13.00 – 15.00 Uhr 
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr 
Nähere Angaben zu den Woh
nungen können Sie im Infra
strukturbetrieb (Eigen betrieb) 
der Stadt Arneburg, Wohnungs
wesen, Osterburger Str.  1 in 
39596 Arneburg erhalten.

Frau Calließ  
 039321 547813 –  
SB Wohnungswesen 
Fax: 039321 547818 
EMail: wowi@isbarneburg.de

WOHNUNGEN ZU VERMIETEN
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ANGEBOT DER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK

Unbebaute Teil-Grundstücke  
in 39596 Arneburg zu verkaufen

Die Stadt Arneburg beab-
sichtigt Teilflächen aus den 

unbebauten, unerschlossenen 
Grundstücken in der Staffelder 
Straße – Flurstücke 259 und 
204/82, Flur 6, Gemarkung Ar-
neburg in 39596 Arneburg zu 
verkaufen. (siehe Flurkarte)

Grundstücksgrößen: ca. 850 m² 
Teilfläche & ca. 945 m² Teilfläche

Mindestgebot: 16,00 € / m² zzgl. 
der Kosten der Vermessung und 
allen anderen Kosten, die mit 
dem Verkauf der Grundstücke in 
Zusammenhang stehen.

Lage: Die Stadt Arneburg ist 
Mitgliedsgemeinde der Ver-
bandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck am Rande der Altmark im 
Landkreis Stendal. Arneburg ist 
eine malerisch gelegene Klein-
stadt am Steilufer der Elbe. Das 
Zentrum der Stadt bilden der Al-
te Markt mit seiner Attraktion, 

dem „Fischerbrunnen“ und sei-
nen Fachwerkhäusern, darunter 
das Rathaus mit historischen Ju-
gendstilmotiven. Neben dem 
Burgberg mit mittelalterlichen 
Mauerresten und frühmittelal-
terlichen Wallanlagen, laden ein 
Naturpfad sowie die bekannten 
Treppensteige zum Burgberg zu 
langen Spaziergängen ein. Das 
Heimatmuseum bietet dem Be-
sucher einen Einblick in die his-
torische Geschichte der Stadt 
und vermittelt dem Wis-
sensdurstigen Informationen 
zum bedeutendsten Bauwerk, 
der Stadtkirche „St.  Georg“, mit 
seinem Barockaltar.

Die Grundschule, die Kinderta-
gesstätte, Supermarkt sowie All-
gemeinmediziner, Zahnarzt u. a. 
befinden sich im Ort.

Die Städte Stendal und Tanger-
münde liegen in der Nähe und 
bieten weitere Einkaufsmög-
lichkeiten und medizinische 
Versorgung.

Die Grundstücke sind uner-
schlossen, auf einem Grund-
stück ist eine Abstandsflächen-
baulast zu übernehmen.
Gebote mit Angabe der beab-
sichtigten Nutzung können bis 
zum 31.08.2022 an die folgende 
Anschrift gesendet werden:

Stadt Arneburg
über: Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck
Zentrale Dienste/Gebot 
Staffelder Straße
An der Zuckerfabrik 1
39596 Goldbeck
– bitte nicht öffnen –

Für die Besichtigung des Grund-
stückes, vereinbaren Sie bitte 
mit Frau Lindau – Verbands-
gemeinde Arneburg-Gold beck  
(Tel. 039388/971-41) einen Ter-
min.
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STORCHENGESCHICHTEN

Beobachtungen in Hindenburg
In der letzten Augustdekade 
sammeln sich auf den wei-

ten Wiesen wieder zu Dutzen-
den unsere Störche. Für den Na-
turfreund ist es dabei besonders 
beeindruckend, das schöne Spiel 
der Störche auf dem Elbwiesen-
gelände zu beobachten. Die 
Jungstörche stählen sich in ih-
ren Dauerflugübungen, um 
schließlich den langen und be-
schwerlichen Flug in den Süden 
anzutreten. Verlassen liegen da-
rauf die Storchennester bis zu 
deren Wiederkehr im nächsten 
Frühjahr.
In meinen rund zwanzig Jahre 
zurückreichenden Aufzeichnun-
gen über Ankunft, Abflug und 
Nachkommenschaft der Hin-
denburger Störche, geht das Jahr 
2022 als das erste Jahr (seit 
1991) ohne Nachwuchs ein. Im 
Gegensatz zu den zurückliegen-
den Jahren verlief bei dem auf 
dem Nest befindlichen Stor-
chenpaar in diesen Monaten al-
les etwas ruhiger ab. Wehmütig 
vermisste ich dabei die Flug-
übungen der Jungvögel vom 
Nest auf den nur wenige Meter 
entfernten Kirchturm und den 
umliegenden Hausdächern. Aus 
meinem ausgewerteten statisti-
schen Zahlenmaterial kann ich 
zu den Ankunfts- und Abreise-
terminen mitteilen: 1.) früheste 
Ankunft (2020): 20.03.; späteste 
Ankunft (2013, 2022): 10.04. 2.) 
frühester Abflug (2013, 2016): 
16.08; späteste Abflug (2005, 
2006, 2007): 27.08. Je nach der 
vorherrschenden Wetterlage 
liegt die Ankunftszeit der Hin-
denburger Störche zwischen 
dem 28. März und 4. April; die 
Abflugzeit zwischen dem 18. 
und 23. August.
Die erste private im Altkreis Os-
terburg durchgeführte Stor-
chenzählung von 1930/31 er-
brachte, dass von den damaligen 
4 Städten und 135 Landgemein-
den lediglich 39,4 % Ortschaften 
Storchennester aufwiesen. Das 
bestätigte nur den bereits beob-
achteten deutlichen Rückgang 
des Storchenbestandes. In jener 
Liste findet sich der Ort Hinden-
burg allerdings nicht aufge-
führt. Die nachweisbare Stor-

chengeschichte Hindenburgs 
beginnt im Jahre 1955. Ein 
Storch rastete seinerzeit auf 
dem Dachfirst der alten Stroh-
scheune von 1678, einem letz-
ten Relikt des einstigen von 
Hitzackerschen Rittergutes, auf 
dem gegenüber der Kirche gele-
genen Gehöft des Otto Grützma-
cher. Im Bestreben die 
schwarz-weißen Großvögel an-
zusiedeln, suchte sich Otto 
Grützmacher (1911 – 2001) kurz 
entschlossen einige Helfer, und 
brachte mit ihnen ein Wagenrad 
auf dem Scheunendach an. Die 
Nesthilfe wurde angenommen, 
und bot nunmehr von Jahr zu 
Jahr einem Storchenpaar Quar-
tier. „Die Störche spazierten 
dann immer auf dem Dach rum, 
und haben mir das ganze Stroh 
weggetreten“, so erinnerte sich 
im Frühjahr 1991 der Hinden-
burger „Storchenvater“ rückbli-
ckend. „Damals konnte man 
vom Kirchturm aus auch noch 
richtig ins Nest reingucken, und 
die kleinen Jungstörche genau 
beobachten.“ 
Der schwere Herbststurm vom 
19. November 1973 beschädigte 
das Scheunendach und wehte 

neben dem Deckstroh auch das 
Storchennest herunter. Zwar 
wurde es noch einmal heraufge-
setzt, doch musste die marode 
Scheune im Herbst 1976 abge-
rissen werden. Als Nistalternati-
ve stellte das Überlandwerk 
Gardelegen einen ausgedienten 
zwölf Meter hohen Betonmast 
zur Verfügung, der von den Stör-
chen auch angenommen wurde. 
In vierzig Jahren zogen in den 
Sommermonaten nicht weniger 
als drei Storchenpaare im 
Durchschnitt zwei bis drei 
Jungstörche bis zum Abflug in 
der luftigen Höhe groß. Merk-
würdig erscheint dabei, dass im 
Todesjahr des „Storchenvaters“ 
Grützmacher die drei Jungstör-
che nicht abflogen und den mil-
den Winter 2001/2002 in Hin-
denburg verbrachten. Wollten 
sie ihrem „Storchenvater“ etwa 
die letzte Ehre erweisen?   
Unter der nachfolgenden Hofbe-
sitzerin, dessen Enkelin Ines 
Schulz-Prasser, musste am 
28. Februar 2007 der in die Jahre 
gekommene Betonmast ersetzt 
werden. Das Stromunterneh-
men E.ON-Avacon spendete ei-
nen elf Meter hohen neuen 

Mast, der mit einem aus Wei-
dengeflecht und Grasstücken 
bestehenden Nestkranz (Ø 1,20 
m) bekrönt wurde. Aufgrund 
des brüchig gewordenen Betons 
und der verrosteten Bewährung 
drohte der alte Mast umzufallen 
oder abzubrechen und eines der 
umliegenden Wohnhäuser zu 
beschädigen.
Das Bestreben, weitere Störche 
in Hindenburg anzusiedeln, er-
wies sich bisher als erfolgloses 
Unterfangen. Sowohl ein in der 
Vergangenheit angebotener 
Mast in Klein Hindenburg, als 
auch ein Wagenrad am Maschi-
nenhallengiebel des alten 
LPG-Hofes am Ortsausgang in 
Richtung Gethlingen (heute Hof 
Griemsmann) fanden bei den 
Großvögeln keinen Anklang.

Eine unzertrennliche 
Freundschaft

Vierzehn Jahre hindurch, von 
1974 bis 1989, konnte man auf 
dem Grundstück des früheren 
Hindenburger Tierarztes Nis 
Clason in der Idener Straße eine 
ungewöhnlich traute Mensch-
Tier Beziehung beobachten – 
Edeltraut Clason, die Frau des 
Tierarztes, und ihre Störchin 
Adi. Jene innige „Partnerschaft“ 
begann im August 1974. „Ich ha-
be sie in einem Tierpark in 
Mecklenburg gesehen. Sie hatte 
einen gebrochenen Fuß und 
stand einsam in der Ecke“, er-
zählte 2004 die damals nach 
Drochow (Lausitz) gezogene 
Edeltraut Clason (* 1941) in ei-
nem anlässlich des 30. Geburts-
tags ihrer Störchin der „Lausit-
zer Rundschau“ gegebenen 
Interview. Da ihr Mann Tierarzt 
war, fragte sie, ob sie Adi mit-
nehmen und pflegen dürfte. Be-
reits zuvor hatten die Clasons 
oftmals kranke oder verwunde-
te Tiere aufgepäppelt und wie-
der ausgewildert. Der erst weni-
ge Monate alte Storch Adi wurde 
zahm und wich fortan seiner 
„Pflegemutter“ nicht mehr von 
der Seite. Zunächst herrschte 
noch Ungewissheit, ob Adi ein 
Männchen oder Weibchen ist. 
Erst nach Jahren bekam Edel-

Die alte Scheune mit Storchennest 1975
(Foto: Peter Müller, Hindenburg)

Ansichtspostkarte von 1981
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traut Clason Gewissheit, denn 
Adi begann plötzlich mit dem 
Eierlegen. Andere Störche inter-
essierten sie nicht. Für Störchin 
Adi wurde Edeltraut Clason die 
Partnerin fürs Leben. Ab Anfang 
1975 „unterhielten“ sich die bei-
den dann durch Klappern. „Ich 
habe das irgendwann durch 
Händeklatschen erwidert. Nun 
ist es unsere ganz eigene Spra-
che.“ In den nächsten Jahren 
machte die Storchendame drei 
Umzüge mit; Fürstenwalde, 
Tangermünde und Drochow 
wurden ihre neuen Quartiere. 
Dabei bildete Störchin Adi über-
all einen Anziehungspunkt für 
Kinder. Die Naturschützerin ver-
sammelte regelmäßig Kitagrup-
pen ums Nest und hielt Vorträge 
über Störche.

Besuch vom Storchenhof 
Loburg 1986/87

Zum Frühjahr 1986 gelang es 
dem erst 1 ½ Jahr zuvor gegrün-
dete rührigen Hindenburger 
Kulturbund unter seinem Vor-
sitzenden Clason den Storchen-
experten Dr. Kaatz, Leiter des 
Storchenhofs Loburg, Krs. Zerbst, 
für einen Lichtbildervortrag ge-
winnen. (zum Hindenburger 
Kulturbund: siehe „Hallo Nach-
barn“, Nr. 12/2019)
Der Referent, Dr. agr. Christoph 
Kaatz (* 1938), war beruflich von 
1964 bis 1988 als wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut 
für Geflügelzucht der Deutschen 
Akademie der Landwirtschafts-
wissenschaften (DAL), anschlie-
ßend im VEB Broileraufzuchtbe-
trieb Rottenau und im Kombinat 
Industriele Mast (KIM) Möckern 

tätig. Ehrenamtlich leitete der 
zutiefst Naturverbundene seit 
1965 die Fachgruppe Ornitholo-
gie und Vogelschutz Loburg/
Rottenau, war Betreuer in der 
Bezirksarbeitsgruppe (BAG) Ar-
tenschutz des Bezirks Magde-
burg sowie im „Arbeitskreis 
Weißstorch“ im Kulturbund der 
DDR. Dabei bildete die Pflege 
der schwarz-weißen Gesellen 
für ihn mehr als nur ein persön-
liches Hobby. Für die Erhaltung 
der Storchenpopulation im Be-
zirk Magdeburg und den ande-
ren Bezirken opferte Kaatz die 
gesamte Freizeit. Auf seinem 
Grundstück richtete er den 
„Storchhof Loburg“ ein. Zusam-
men mit seiner Frau – der Tier-
ärztin Dr. Mechthild Kaatz – und 
einer ornithologischen Fach-
gruppe pflegte er in etlichen Ge-
hegen und Stallungen kranke 
bzw. verwundete Störche, um 
sie nach ihrer Gesundung wie-
der auszuwildern. Auch nach 
der Wiedervereinigung setzte 
Dr. Kaatz seine Arbeit fort, seit 
1991 ist er ehrenamtlicher Spre-
cher der Bundesarbeitsgruppe 
Weißstorchschutz Deutschlands 
im Naturschutzbund Deutsch-
land e.  V. Eine bundesweite Be-
kanntheit erlangte Dr. Kaatz 
durch die Storchendame „Prin-
zesschen“ (1990 – 2006), die zwi-
schen 1993 bis 2006 die Som-
merhalbjahre nahe dem 
Storchenhof Loburg verbrachte. 
Der Vogelzug der besendeten 
über Jahre hinweg durch Satellit 
beobachteten Weißstörchin 
wurde durch Bücher und 2006 
mit dem ZDF-Zweiteiler „Die 
Reise der Störche“ ein Denkmal 
gesetzt. Selbst die Deutsche 

Bundespost widmete „Prinzes-
schen“ 2004 eine 55 Cent-Brief-
marke. Seit seinem Ruhestand 
2003 ist Dr. Kaatz Vorsitzender 
des Trägervereins „Vogel-
schutzwarte Storchenhof Lo-
burg“ und zudem Sprecher der 
NABU-Bundesarbeitsgemein-
schaft Weißstorchschutz. 2010 
wurde ihm der Verdienstorden 
der Bundesrepublik Deutsch-
land verliehen.
An jenem denkwürdigen durch 
den Hindenburger Kulturbund 
organisierten Abend des 11. Ap-
ril 1986 referierte Dr. Kaatz über 
„Weißstorchschutz im Bezirk 
Magdeburg“. Illustriert von 
DIA-Lichtbildern wies er in sei-
nen Ausführungen auf die ver-
schiedensten Probleme hin, mit 
denen unsere Störche konfron-
tiert wurden. „Der Storch“, so 
führte Dr. Kaatz aus, „braucht 
den Menschen ebenso, wie wir 
den Storch brauchen. Seit alters 
ist er wegen seines auffälligen 
Gehabes und seiner Anhäng-
lichkeit zu den Ansiedlungen 
der Menschen ihr bevorzugter 
Favorit. Aber ob er zu uns kommt 
oder nicht, das ist heute auch zu 
einem Barometer für den ökolo-
gischen Zustand unserer Um-
welt geworden.“ Die Bemühun-
gen der Mitglieder des 
Arbeitskreises Weißstorch und 
ihrer Verbündeten überall im 
Land ließen uns aus gutem 
Grund an den Klapperstorch 
glauben. Zwischen 1979 und 
1986 wurden 87 Störche mit al-
len möglichen Verletzungen 
aufgenommen und weit über 50 
wieder gesundgepflegt. In der 
DDR kamen in diesen Jahren 
ungefähr 2500 Paare zum Brü-

ten, doch ging der Bestand jähr-
lich, u.  a. durch Trockenlegung 
vieler Feuchtgebiete, intensiver 
gewordene Landnutzung sowie 
Begradigung und Kanalisation 
von Fluss- und Bachläufen, wo-
durch das Nahrungsangebot 
Adebars erheblich geschmälert 
werde, um etwa 1 % zurück. 
„Trotz aller Arbeit, die unser 
Hospitalbetrieb mit sich bringt“, 
sagte Dr. Kaatz, „lohnt ange-
sichts dieser Tendenz die Pflege 
jedes Storches.“ 
Dem Lichtbildervortrag schloss 
sich darauf eine lange Diskus-
sion an, woran sich auch sehr 
 rege, informativ und humor- 
voll unser Hindenburger „Stor-
chenvater“ Otto Grützmacher 
(1911 – 2001), auf dessen Grund-
stück das Hindenburger Stor-
chennest steht, beteiligte. Durch 
die Anwesenheit und die Dis-
kussionsbeiträge des Kreis-
schutzbeauftragten Herrn Maas 
aus Seehausen, des Kreisbeauf-
tragten für den Weißstorch 
Herrn Szirczawa aus Goldbeck 
und dem Vogelberinger Herrn 
Werthe aus Stendal wurde der 
Abend wesentlich bereichert. 
Besonders Interessierte saßen 
anschließend in angeregten Ge-
sprächen noch lange mit Dr. 
Kaatz zusammen. Im Jahr dar-
auf sah der Altkreis Osterburg 
Dr. Kaatz bereits wieder. Das 
Hindenburger Kulturbundtage-
buch vermerkt zwei Vorträge in 
Hindenburg (6.11.1987) und 
Kleinau (7.11.1987). 

Christian Falk
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SERVICE

Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde

MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
MI/FR 09:00 – 12:00 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr

EINWOHNERMELDEAMT
MO/MI/FR keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr

STADTBÜRO HANSESTADT WERBEN (ELBE)
 039393/217 
Montag, den 01.08.2022, 10:00 – 13:00 Uhr im Einwohnermeldeamt

SCHIEDSSTELLE ARNEBURG-GOLDBECK
Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde  
Arneburg-Goldbeck findet am Dienstag, 02.08.2022 von 17:00 bis 
18:00 Uhr im Verwaltungsamt Goldbeck statt. Ansprechpartner der 
Schiedsstelle ist Frau Angelika Wichmann, außerhalb der Sprechzeit unter 
Tel.: 039390-939950 oder 01520-7163623 zu erreichen.

ERREICHBARKEIT DER POLIZEISTATION
Sitz: Arneburg, Breite Str. 15
 039321/518-23 
Fax 039321/518-18
PHM Behrend  0151/74307100,  
PHM Treu  0151-74307099

Erreichbarkeit und Zuständigkeit im Rathaus Arneburg

BÜRGERDIENSTE UND GEMEINDEENTWICKLUNG
Fachbereich Bürgerdienste und Gemeindeentwicklung
Fachbereichsleiterin –  
Planung, Stadtsanierung, Hochbau/Tiefbau:
Frau Kuhlmann, s.kuhlmann@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40
Sekretariat/Bürgerdienste + Gemeindeentwicklung/Friedhof
nicht besetzt  039321/518-11

GEMEINDEENTWICKLUNG 
Teamleiterin Gemeindeentwicklung/Beitragserhebung:
Frau Fleschner, k.fleschner@arneburg-goldbeck.de  039321/518-21
Hochbau, Dorferneuerung 
Herr Ulbrich  039321-518-43
Vergabestelle, Tiefbau 
Herr Bethge  039321-518-33
Allgemeine Bauverwaltung, Fähren, Sportboothafen 
Frau Bösner  039321-518-41
Allgemeine Bauverwaltung, Friedhof, Archiv: 
Herr Nix  039321-518-41 

BÜRGERDIENSTE 
Teamleiter Bürgerdienste:
Herr Deutsch, d.deutsch@arneburg-goldbeck.de  039321-518-46
Feuerwehren 
Frau Gruber  039321/518-45
Ordnungsbehördliche Aufgaben, Veranstaltungen  
Frau Hack  039321/518-47
Anmeldung Kitas und Horte  
Frau J. Stamm  039321/518-22
Bürgerdienste Einwohnermeldeamt, Fundbüro 
(nur zu den Sprechzeiten besetzt):
Frau Fichte 
einwohnermeldeamt@arneburg-goldbeck.de  039321/518-30

Tourismusbüro:
Frau Jordan, tourismus@arneburg-goldbeck.de  039321/518-17

Erreichbarkeit und Zuständigkeit im Verwaltungsamt  
in Goldbeck

www.arneburg-goldbeck.de,  039388/971-0, Fax: 039388/971-69 

Verbandsgemeindebürgermeister:   
Herr Schernikau, r.schernikau@arneburg-goldbeck.de  039388/971-10
Sekretariat: 
Frau Glaw/Frau Fehniger,   039388/971-11  
sekretariat@arneburg-goldbeck.de

STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG
Steuerungsunterstützung Teamleiter: 
Rechtsangelegenheiten
Herr Aßmuß   039388/971-30 
marco.assmuss@arneburg-goldbeck.de
Allgemeine Verwaltung, Sitzungsdienst:
Frau Konert   039388/971-23
Allgemeine Verwaltung, Sitzungsdienst, Wahlen:
Frau Becker   039388/971-32
Personal/Gehalt/AGH/Amtsblatt:
Frau K. Stamm, Frau Ehrenberg   039388/971-40 
amtsblatt@arneburg-goldbeck.de
Wirtschaftsförderung/Förderberatung/ 
Öffentlichkeitsarbeit 
Herr Beiersdörfer    039388-971-50

Bürgerdienste – Einwohnermeldeamt/Fundbüro:  
Frau Stock   039388/971-33 
einwohnermeldeamt@arneburg-goldbeck.de
Bürgerdienste – Standesamt: 
Frau Aßmuß, Frau Fanta, Frau Benke  039388/971-31
Bürgerdienste – Hunde/Gewerbe/Märkte 
Herr Rottstädt   039388-971-25

ZENTRALE DIENSTE UND FINANZEN
Fachbereichsleiterin:
Frau Hoedt, d.hoedt@arneburg-goldbeck.de  039388/971-20
Teamleiterin Finanzen/Kassenleiterin:
Frau Dähnrich, a.daehnrich@arneburg-goldbeck.de  039388/971-21
Vollstreckung:
Frau Dietrich   039388-971-60
Kasse: 
Frau Sandel   039388-971-22
Steuern/Datenschutz/Wahlen:
Frau Drechsel   039388/971-12
Doppik/Kalkulation:
Herr Böker   039388/971-24

ZENTRALE DIENSTE 
Teamleiterin Zentrale Dienste, Liegenschaften/Kommunalvermögen:
Frau Lindau, k.lindau@arneburg-goldbeck.de  039388/971-41
Systemadministrator/Schwimmbad/Campingplatz: 
Herr Sommer   039388-971-26 
Gebäudemanagement/Schwimmbad/Campingplatz: 
Frau Zander    039388-971-34
Allgemeine Verwaltung, Schulen/Versicherungen, Beschaffung 
Frau Glomm   039388-971-13


